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Kapitel 1  

Allgemeine Bestimmungen  

§ 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Schengen-Staaten sind die Staaten, in denen 
Titel I Kapitel 1 bis 6 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommen Anwendung findet. 

(2) Ein Kurzaufenthalt ist ein Aufenthalt im gemein-
samen Gebiet der Schengen-Staaten von höchstens 
drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten von dem Tag der ersten Einreise an. 

(3) Reiseausweise für Flüchtlinge sind Ausweise auf 
Grund 

1.  des Abkommens vom 15. Oktober 1946 betref-
fend die Ausstellung eines Reiseausweises an 
Flüchtlinge, die unter die Zuständigkeit des zwi-
schenstaatlichen Ausschusses für die Flüchtlin-
ge fallen (BGBl. 1951 II S. 160) oder 

2.  des Artikels 28 in Verbindung mit dem Anhang 
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 
559). 

(4) Reiseausweise für Staatenlose sind Ausweise 
auf Grund des Artikels 28 in Verbindung mit dem 
Anhang des Übereinkommens vom 28. September 
1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen 
(BGBl. 1976 II S. 473). 

(5) Schülersammellisten sind Listen nach Artikel 2 
des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 
über die vom Rat auf Grund von Artikel K.3 Absatz 2 
Buchstabe b des Vertrages über die Europäische 
Union beschlossene gemeinsame Maßnahme über 
Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (ABl. EG Nr. L 327 
S. 1). 

(6) Flugbesatzungsausweise sind „Airline Flight 
Crew Licenses“ und „Crew Member Certificates“ 
nach der Anlage des Anhangs 9 in der jeweils gel-
tenden Fassung zum Abkommen vom 7. Dezember 
1944 über die Internationale Zivilluftfahrt (BGBl. 
1956 II S. 411). 

(7) Binnenschifffahrtsausweise sind in zwischen-
staatlichen Vereinbarungen für den Grenzübertritt 
vorgesehene Ausweise für ziviles Personal, das 
internationale Binnenwasserstraßen befährt, sowie 
dessen Familienangehörige, soweit die Geltung für 
Familienangehörige in den jeweiligen Vereinbarun-
gen vorgesehen ist. 

(8) Standardreisedokumente für die Rückführung 
sind Dokumente nach der Empfehlung des Rates 
vom 30. November 1994 bezüglich der Einführung 
eines Standardreisedokuments für die Rückführung 
von Staatsangehörigen dritter Länder (ABl. EG 1996 
Nr. C 274 S. 18). 
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Kapitel 2 Einreise und Aufenthalt im Bundesge-
biet 

Abschnitt 1 
Passpflicht für Ausländer 

 

 

§ 2 

Erfüllung der Passpflicht durch Eintragung in 
den Pass eines gesetzlichen Vertreters  

Minderjährige Ausländer, die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, erfüllen die Passpflicht 
auch durch Eintragung in einem anerkannten und 
gültigen Pass oder Passersatz eines gesetzlichen 
Vertreters. Für einen minderjährigen Ausländer, der 
das zehnte Lebensjahr vollendet hat, gilt dies nur, 
wenn im Pass oder Passersatz sein eigenes Licht-
bild angebracht ist. 

 

 

§ 3 

Zulassung nichtdeutscher amtlicher Ausweise 
als Passersatz 

(1) Von anderen Behörden als von deutschen Be-
hörden ausgestellte amtliche Ausweise sind als 
Passersatz zugelassen, ohne dass es einer Aner-
kennung nach § 71 Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes 
bedarf, soweit die Bundesrepublik Deutschland 

1.  auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
oder 

2.  auf Grund des Rechts der Europäischen Union 

verpflichtet ist, dem Inhaber unter den dort festgeleg-
ten Voraussetzungen den Grenzübertritt zu gestat-
ten. Dies gilt nicht, wenn der ausstellende Staat aus 
dem Geltungsbereich des Ausweises ausgenommen 
oder wenn der Inhaber nicht zur Rückkehr in diesen 
Staat berechtigt ist. 

(2) Die Zulassung entfällt, wenn das Bundesministe-
rium des Innern in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 1 feststellt, dass 

1.  die Gegenseitigkeit, soweit diese vereinbart 
wurde, nicht gewahrt ist oder 

2.  der amtliche Ausweis 

a) keine hinreichenden Angaben zur eindeutigen 
Identifizierung des Inhabers oder der ausstel-
lenden Behörde enthält,  

b) keine Sicherheitsmerkmale aufweist, die in einem 
Mindestmaß vor Fälschung oder Verfälschung 
schützen, oder 

c) die Angaben nicht in einer germanischen oder 
romanischen Sprache enthält. 

(3) Zu den Ausweisen im Sinne des Absatzes 1 zäh-
len insbesondere: 

1.  Reiseausweise für Flüchtlinge (§ 1 Abs. 3), 

2. Reiseausweise für Staatenlose (§ 1 Abs. 4), 
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3.  Ausweise für Mitglieder und Bedienstete der 

Organe der Europäischen Gemeinschaften, 

4.  Ausweise für Abgeordnete der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates, 

5.  amtliche Personalausweise der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum und der Schweiz für de-
ren Staatsangehörige, 

6.  Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5), 

7.  Flugbesatzungsausweise, soweit sie für einen 
Aufenthalt nach § 23 gebraucht werden, und 

8.  Binnenschifffahrtsausweise, soweit sie für einen 
Aufenthalt nach § 25 gebraucht werden. 

 

§ 4 

Deutsche Passersatzpapiere für Ausländer 

(1) Durch deutsche Behörden ausgestellte Passer-
satzpapiere für Ausländer sind: 

1.  der Reiseausweis für Ausländer, 

2.  die Grenzgängerkarte, 

3.  der Notreiseausweis, 

4.  der Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 1 Abs. 3), 

5.  der Reiseausweis für Staatenlose (§ 1 Abs. 4), 

6.  die Schülersammelliste (§ 1 Abs. 5), 

7.  die Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung 
(§ 43 Abs. 2), 

8.  das Standardreisedokument für die Rückfüh-
rung (§ 1 Abs. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) Ein Passersatz für Ausländer wird in der Regel 
entzogen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen 
nicht mehr vorliegen. Er ist zu entziehen, wenn der 
Ausländer auf Grund besonderer Vorschriften zur 
Rückgabe verpflichtet ist und die Rückgabe nicht 
unverzüglich erfolgt. 

§ 4 

Deutsche Passersatzpapiere für Ausländer 

(1) Durch deutsche Behörden ausgestellte Passer-
satzpapiere für Ausländer sind: 

1. der Reiseausweis für Ausländer (§ 5 Abs. 1), 

2.  der Notreiseausweis, 

3.  der Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 1 Abs. 3),

4.  der Reiseausweis für Staatenlose (§ 1 Abs. 
4), 

5.  die Schülersammelliste (§ 1 Abs. 5), 

6.  die Bescheinigung über die Wohnsitzverle-
gung (§ 43 Abs. 2), 

7.  das Standardreisedokument für die Rückfüh-
rung (§ 1 Abs. 8). 

Passersatzpapiere nach Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 wer-
den auch als vorläufige Dokumente ausgegeben, 
deren Gültigkeitsdauer, auch nach Verlängerun-
gen, ein Jahr nicht überschreiten darf. An Kinder 
bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr werden 
Passersatzpapiere nach Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 oh-
ne Speichermedium ausgegeben; in begründeten 
Fällen können solche Passersatzpapiere auch mit 
Speichermedium ausgegeben werden. Dokumen-
te nach Satz 1 Nr. 1, 3 und 4, die an Kinder aus-
gegeben werden, sind höchstens sechs Jahre 
gültig, soweit die in § 1 Abs. 3 und 4 genannten 
völkerrechtlichen Verträge keine kürzere Gel-
tungsdauer vorsehen, längstens jedoch bis zur 
Vollendung des zwölften Lebensjahres. 

(2) Ein Passersatz für Ausländer wird in der Regel 
entzogen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen 
nicht mehr vorliegen. Er ist zu entziehen, wenn der 
Ausländer auf Grund besonderer Vorschriften zur 
Rückgabe verpflichtet ist und die Rückgabe nicht 
unverzüglich erfolgt. 

(3) Deutsche Auslandsvertretungen entziehen einen 
Passersatz im Benehmen mit der zuständigen oder 
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(3) Deutsche Auslandsvertretungen entziehen einen 
Passersatz im Benehmen mit der zuständigen oder 
zuletzt zuständigen Ausländerbehörde im Inland. Ist 
eine solche Behörde nicht vorhanden oder feststell-
bar, ist das Benehmen mit der Behörde herzustellen, 
die den Passersatz ausgestellt hat, wenn er verlän-
gert wurde, mit der Behörde, die ihn verlängert hat. 

 

zuletzt zuständigen Ausländerbehörde im Inland. Ist 
eine solche Behörde nicht vorhanden oder feststell-
bar, ist das Benehmen mit der Behörde herzustellen, 
die den Passersatz ausgestellt hat, wenn er verlän-
gert wurde, mit der Behörde, die ihn verlängert hat. 

 

§ 5 

Allgemeine Voraussetzungen der Ausstellung 
des Reiseausweises für Ausländer 

(1) Einem Ausländer, der nachweislich keinen Pass 
oder Passersatz besitzt und ihn nicht auf zumutbare 
Weise erlangen kann, kann nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen ein Reiseausweis für 
Ausländer ausgestellt werden. 

(2) Als zumutbar im Sinne des Absatzes 1 gilt es 
insbesondere, 

1.  derart rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit eines 
Passes oder Passersatzes bei den zuständigen 
Behörden im In- und Ausland die erforderlichen 
Anträge für die Neuerteilung oder Verlängerung 
zu stellen, dass mit der Neuerteilung oder Ver-
längerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des 
bisherigen Passes oder Passersatzes gerech-
net werden kann, 

2.  in der den Bestimmungen des deutschen Pass-
rechts, insbesondere den §§ 6 und 15 des 
Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, 
entsprechenden Weise an der Ausstellung oder 
Verlängerung mitzuwirken und die Behandlung 
eines Antrages durch die Behörden des Her-
kunftsstaates nach dem Recht des Herkunfts-
staates zu dulden, sofern dies nicht zu einer 
unzumutbaren Härte führt, 

3.  die Wehrpflicht, sofern deren Erfüllung nicht aus 
zwingenden Gründen unzumutbar ist, und an-
dere zumutbare staatsbürgerliche Pflichten zu 
erfüllen oder  

4. für die behördlichen Maßnahmen die vom Her-
kunftsstaat allgemein festgelegten Gebühren zu 
zahlen. 

(3) Ein Reiseausweis für Ausländer wird in der Regel 
nicht ausgestellt, wenn der Herkunftsstaat die Aus-
stellung eines Passes oder Passersatzes aus Grün-
den verweigert, auf Grund derer auch nach deut-
schem Passrecht, insbesondere nach § 7 des Pass-
gesetzes oder wegen unterlassener Mitwirkung nach 
§ 6 des Passgesetzes, der Pass versagt oder sonst 
die Ausstellung verweigert werden kann. 

(4) Ein Reiseausweis für Ausländer soll nicht ausge-
stellt werden, wenn der Antragsteller bereits einen 
Reiseausweis für Ausländer missbräuchlich verwen-
det hat oder tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass der Reiseausweis für Ausländer miss-
bräuchlich verwendet werden soll. Ein Missbrauch 
liegt insbesondere vor bei einem im Einzelfall erheb-
lichen Verstoß gegen im Reiseausweis für Ausländer 

§ 5 

Allgemeine Voraussetzungen der Ausstellung 
des Reiseausweises für Ausländer 

(1) Einem Ausländer, der nachweislich keinen Pass 
oder Passersatz besitzt und ihn nicht auf zumutbare 
Weise erlangen kann, kann nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen ein Reiseausweis für Aus-
länder ausgestellt werden. 

(2) Als zumutbar im Sinne des Absatzes 1 gilt es 
insbesondere, 

1.  derart rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit eines 
Passes oder Passersatzes bei den zuständigen 
Behörden im In- und Ausland die erforderlichen 
Anträge für die Neuerteilung oder Verlängerung 
zu stellen, dass mit der Neuerteilung oder Ver-
längerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des 
bisherigen Passes oder Passersatzes gerechnet 
werden kann, 

2.  in der den Bestimmungen des deutschen Pass-
rechts, insbesondere den §§ 6 und 15 des 
Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, 
entsprechenden Weise an der Ausstellung oder 
Verlängerung mitzuwirken und die Behandlung 
eines Antrages durch die Behörden des Her-
kunftsstaates nach dem Recht des Herkunfts-
staates zu dulden, sofern dies nicht zu einer un-
zumutbaren Härte führt, 

3.  die Wehrpflicht, sofern deren Erfüllung nicht aus 
zwingenden Gründen unzumutbar ist, und ande-
re zumutbare staatsbürgerliche Pflichten zu er-
füllen oder  

4. für die behördlichen Maßnahmen die vom Her-
kunftsstaat allgemein festgelegten Gebühren zu 
zahlen. 

(3) Ein Reiseausweis für Ausländer wird in der Regel 
nicht ausgestellt, wenn der Herkunftsstaat die Aus-
stellung eines Passes oder Passersatzes aus Grün-
den verweigert, auf Grund derer auch nach deut-
schem Passrecht, insbesondere nach § 7 des Pass-
gesetzes oder wegen unterlassener Mitwirkung nach 
§ 6 des Passgesetzes, der Pass versagt oder sonst 
die Ausstellung verweigert werden kann. 

(4) Ein Reiseausweis für Ausländer soll nicht ausge-
stellt werden, wenn der Antragsteller bereits einen 
Reiseausweis für Ausländer missbräuchlich verwen-
det hat oder tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass der Reiseausweis für Ausländer miss-
bräuchlich verwendet werden soll. Ein Missbrauch 
liegt insbesondere vor bei einem im Einzelfall erheb-
lichen Verstoß gegen im Reiseausweis für Ausländer 
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eingetragene Beschränkungen oder beim Gebrauch 
des Reiseausweises für Ausländer zur Begehung 
oder Vorbereitung einer Straftat. Als Anhaltspunkt für 
die Absicht einer missbräuchlichen Verwendung 
kann insbesondere auch gewertet werden, dass der 
wiederholte Verlust von Passersatzpapieren des 
Antragstellers geltend gemacht wird. 

(5) Der Reiseausweis für Ausländer darf nur verlän-
gert werden, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen 
weiterhin vorliegen. 

 

eingetragene Beschränkungen oder beim Gebrauch 
des Reiseausweises für Ausländer zur Begehung 
oder Vorbereitung einer Straftat. Als Anhaltspunkt für 
die Absicht einer missbräuchlichen Verwendung 
kann insbesondere auch gewertet werden, dass der 
wiederholte Verlust von Passersatzpapieren des 
Antragstellers geltend gemacht wird. 

(5) Der Reiseausweis für Ausländer darf, soweit 
dies zulässig ist, nur verlängert werden, wenn die 
Ausstellungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen. 

 

§ 6 

Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer 
im Inland 

Im Inland darf ein Reiseausweis für Ausländer nach 
Maßgabe des § 5 ausgestellt werden, 

1.  wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis 
oder Niederlassungserlaubnis besitzt, 

2.  wenn dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis 
oder Niederlassungserlaubnis erteilt wird, so-
bald er als Inhaber des Reiseausweises für 
Ausländer die Passpflicht erfüllt, 

3.  um dem Ausländer die endgültige Ausreise aus 
dem Bundesgebiet zu ermöglichen oder, 

4.  wenn der Ausländer Asylbewerber ist, für die 
Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer 
ein dringendes öffentliches Interesse besteht, 
zwingende Gründe es erfordern oder die Ver-
sagung des Reiseausweises für Ausländer eine 
unbillige Härte bedeuten würde und die Durch-
führung des Asylverfahrens nicht gefährdet 
wird. 

Die ausstellende Behörde darf in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 3 und 4 von § 5 Abs. 2 und 3 sowie in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 von § 5 Abs. 4 Aus-
nahmen zulassen. 

 

 

§ 7 

Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer 
im Ausland 

(1) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer 
nach Maßgabe des § 5 ausgestellt werden, um dem 
Ausländer die Einreise in das Bundesgebiet zu er-
möglichen, sofern die Voraussetzungen für die Ertei-
lung eines hierfür erforderlichen Aufenthaltstitels 
vorliegen. 

(2) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer 
zudem nach Maßgabe des § 5 einem in § 28 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes bezeich-
neten ausländischen Familienangehörigen oder dem 
Lebenspartner eines Deutschen erteilt werden, wenn 
dieser im Ausland mit dem Deutschen in familiärer 
Lebensgemeinschaft lebt. 

 

 

§ 8 § 8 
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Gültigkeitsdauer des Reiseausweises für Aus-
länder 

(1) Die Gültigkeitsdauer des Reiseausweises für 
Ausländer darf die Gültigkeitsdauer des Aufenthalts-
titels oder der Aufenthaltsgestattung des Ausländers 
nicht überschreiten. Der Reiseausweis für Ausländer 
darf im Übrigen ausgestellt und verlängert werden 
bis zu einer Gültigkeitsdauer von 

1.  zehn Jahren, wenn der Inhaber im Zeitpunkt der 
Ausstellung das 26. Lebensjahr vollendet hat, 

2.  fünf Jahren, wenn der Inhaber im Zeitpunkt der 
Ausstellung das 26. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. 

(2) In den Fällen des § 6 Satz 1 Nr. 3 und 4 und des 
§ 7 Abs. 1 darf der Reiseausweis für Ausländer ab-
weichend von Absatz 1 nur für eine Gültigkeitsdauer 
von höchstens einem Monat ausgestellt werden. In 
Fällen, in denen der Staat, in oder durch den die 
beabsichtigte Reise führt, die Einreise nur mit einem 
Reiseausweis für Ausländer gestattet, der über den 
beabsichtigten Zeitpunkt der Einreise oder Ausreise 
hinaus gültig ist, kann der Reiseausweis für Auslän-
der abweichend von Satz 1 für einen entsprechend 
längeren Gültigkeitszeitraum ausgestellt werden. 

(3) Ein nach § 6 Satz 1 Nr. 3 und 4 ausgestellter 
Reiseausweis für Ausländer darf nicht verlängert 
werden. Der Ausschluss der Verlängerung ist im 
Reiseausweis für Ausländer zu vermerken. 

 

Gültigkeitsdauer des Reiseausweises für Auslän-
der 

(1) Die Gültigkeitsdauer des Reiseausweises für 
Ausländer darf die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsti-
tels oder der Aufenthaltsgestattung des Ausländers 
nicht überschreiten. Der Reiseausweis für Ausländer 
darf im Übrigen ausgestellt und verlängert werden 
bis zu einer Gültigkeitsdauer von 

1.  zehn Jahren, wenn der Inhaber im Zeitpunkt der 
Ausstellung das 2426. Lebensjahr vollendet hat, 

2.  fünf sechs Jahren, wenn der Inhaber im Zeit-
punkt der Ausstellung das 2426. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. 

(2) In den Fällen des § 6 Satz 1 Nr. 3 und 4 und des 
§ 7 Abs. 1 darf der Reiseausweis für Ausländer ab-
weichend von Absatz 1 nur für eine Gültigkeitsdauer 
von höchstens einem Monat ausgestellt werden. In 
Fällen, in denen der Staat, in oder durch den die 
beabsichtigte Reise führt, die Einreise nur mit einem 
Reiseausweis für Ausländer gestattet, der über den 
beabsichtigten Zeitpunkt der Einreise oder Ausreise 
hinaus gültig ist, kann der Reiseausweis für Auslän-
der abweichend von Satz 1 für einen entsprechend 
längeren Gültigkeitszeitraum ausgestellt werden. 

(3) Ein nach § 6 Satz 1 Nr. 3 und 4 ausgestellter 
Reiseausweis für Ausländer darf nicht verlängert 
werden. Der Ausschluss der Verlängerung ist im 
Reiseausweis für Ausländer zu vermerken. 

 

§ 9 

Räumlicher Geltungsbereich des Reiseauswei-
ses für Ausländer 

(1) Der Reiseausweis für Ausländer kann für alle 
Staaten oder mit einer Beschränkung des Geltungs-
bereichs auf bestimmte Staaten oder Erdteile ausge-
stellt werden. 

Der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Auslän-
der besitzt, ist aus dem Geltungsbereich auszuneh-
men, wenn nicht in Ausnahmefällen die Erstreckung 
des Geltungsbereichs auf diesen Staat gerechtfertigt 
ist. 

(2) In den Fällen des § 6 Satz 1 Nr. 4 ist der Gel-
tungsbereich des Reiseausweises für Ausländer auf 
die den Zweck der Reise betreffenden Staaten zu 
beschränken. 

Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist eine Erstre-
ckung des Geltungsbereichs auf den Herkunftsstaat 
unzulässig. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 soll der Gel-
tungsbereich eines Reiseausweises für Ausländer im 
Fall des § 6 Satz 1 Nr. 3 den Staat einschließen, 
dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer besitzt. 

(4) Der Geltungsbereich des im Ausland ausgestell-
ten Reiseausweises für Ausländer ist in den Fällen 
des § 7 Abs. 1 räumlich auf die Bundesrepublik 
Deutschland, den Ausreisestaat, den Staat der Aus-
stellung sowie die im Reiseausweis für Ausländer 
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einzeln aufzuführenden, auf dem geplanten Reise-
weg zu durchreisenden Staaten zu beschränken. 

 

§ 10 

Sonstige Beschränkungen im Reiseausweis für 
Ausländer 

In den Reiseausweis für Ausländer können zur Ver-
meidung von Missbrauch bei oder nach der Ausstel-
lung sonstige Beschränkungen aufgenommen wer-
den, insbesondere die Bezeichnung der zur Einreise 
in das Bundesgebiet zu benutzenden Grenzüber-
gangsstelle oder die Bezeichnung der Person, in 
deren Begleitung sich der Ausländer befinden muss. 
§ 46 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unbe-
rührt. 

 

 

§ 11 

Verfahren der Ausstellung oder Verlängerung 
des Reiseausweises für Ausländer 

(1) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer 
nur mit Zustimmung des Bundesministeriums des 
Innern oder der von ihm bestimmten Stelle ausge-
stellt werden. Dasselbe gilt für die Verlängerung 
eines nach Satz 1 ausgestellten Reiseausweises für 
Ausländer im Ausland. 

(2) Im Ausland darf ein im Inland ausgestellter oder 
verlängerter Reiseausweis für Ausländer nur mit 
Zustimmung der zuständigen oder zuletzt zuständi-
gen Ausländerbehörde verlängert werden. Ist eine 
solche Behörde nicht vorhanden oder feststellbar, ist 
die Zustimmung bei der Behörde einzuholen, die den 
Reiseausweis ausgestellt hat, wenn er verlängert 
wurde, bei der Behörde, die ihn verlängert hat. 

(3) Die Aufhebung von Beschränkungen nach den 
§§ 9 und 10 im Ausland bedarf der Zustimmung der 
zuständigen oder zuletzt zuständigen Ausländerbe-
hörde. Ist eine solche Behörde nicht vorhanden oder 
feststellbar, ist die Zustimmung bei der Behörde 
einzuholen, die die Beschränkung eingetragen hat. 

 

§ 11 

Verfahren der Ausstellung oder Verlängerung des 
Reiseausweises für Ausländer 

(1) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer 
nur mit Zustimmung des Bundesministeriums des 
Innern oder der von ihm bestimmten Stelle ausge-
stellt werden. Dasselbe gilt für die zulässige Verlän-
gerung eines nach Satz 1 ausgestellten Reiseaus-
weises für Ausländer im Ausland.  
(2) Im Ausland darf ein im Inland ausgestellter oder 
verlängerter Reiseausweis für Ausländer nur mit 
Zustimmung der zuständigen oder zuletzt zuständi-
gen Ausländerbehörde verlängert werden. Ist eine 
solche Behörde nicht vorhanden oder feststellbar, ist 
die Zustimmung bei der Behörde einzuholen, die den 
Reiseausweis ausgestellt hat, wenn er verlängert 
wurde, bei der Behörde, die ihn verlängert hat. 

(3) Die Aufhebung von Beschränkungen nach den §§ 
9 und 10 im Ausland bedarf der Zustimmung der 
zuständigen oder zuletzt zuständigen Ausländerbe-
hörde. Ist eine solche Behörde nicht vorhanden oder 
feststellbar, ist die Zustimmung bei der Behörde ein-
zuholen, die die Beschränkung eingetragen hat. 

 

§ 12 

Grenzgängerkarte 

(1) Einem Ausländer kann mit Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit eine Grenzgängerkarte erteilt 
werden, wenn dieser im Bundesgebiet eine Beschäf-
tigung ausübt, gemeinsam mit seinem Ehegatten 
oder Lebenspartner, der Deutscher oder sonstiger 
Unionsbürger ist und mit dem er in familiärer Ge-
meinschaft lebt, seinen Wohnsitz vom Bundesgebiet 
in einen angrenzenden Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union verlegt hat und mindestens einmal wö-
chentlich an diesen Wohnsitz zurückkehrt. 

Die Grenzgängerkarte kann bei der erstmaligen Er-
teilung bis zu einer Gültigkeitsdauer von zwei Jahren 
ausgestellt werden. Sie kann für jeweils zwei Jahre 
verlängert werden, solange die Ausstellungsvoraus-
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setzungen weiterhin vorliegen. 

(2) Staatsangehörigen der Schweiz wird unter den 
Voraussetzungen und zu den Bedingungen eine 
Grenzgängerkarte ausgestellt und verlängert, die in 
Artikel 7 Abs. 2, Artikel 13 Abs. 2, Artikel 28 Abs. 1 
und Artikel 32 Abs. 2 des Anhangs I zum Abkommen 
vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer-
seits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) 
genannt sind. 

 

§ 13 

Notreiseausweis 

(1) Zur Vermeidung einer unbilligen Härte, oder so-
weit ein besonderes öffentliches Interesse besteht, 
darf einem Ausländer ein Notreiseausweis ausge-
stellt werden, wenn der Ausländer seine Identität 
glaubhaft machen kann und er 

1.  Unionsbürger oder Staatsangehöriger eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, der 
Schweiz oder eines Staates ist, der in Anhang II 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführt 
ist, oder 

2.  aus sonstigen Gründen zum Aufenthalt im Bun-
desgebiet, einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz oder zur 
Rückkehr dorthin berechtigt ist. 

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden kön-
nen nach Maßgabe des Absatzes 1 an der Grenze 
einen Notreiseausweis ausstellen, wenn der Auslän-
der keinen Pass oder Passersatz mitführt. 

(3) Die Ausländerbehörde kann nach Maßgabe des 
Absatzes 1 einen Notreiseausweis ausstellen, wenn 
die Beschaffung eines anderen Passes oder Passer-
satzes, insbesondere eines Reiseausweises für Aus-
länder, im Einzelfall nicht in Betracht kommt. 

(4) Die ausstellende Behörde kann die bereits be-
stehende Berechtigung zur Rückkehr in das Bun-
desgebiet auf dem Notreiseausweis bescheinigen, 
sofern die Bescheinigung der beabsichtigten Aus-
landsreise dienlich ist. Die in Absatz 2 genannten 
Behörden bedürfen hierfür der Zustimmung der Aus-
länderbehörde. 

(5) Abweichend von Absatz 1 können die mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörden 

1.  zivilem Schiffspersonal eines in der See- oder 
Küstenschifffahrt oder in der Rhein-
Seeschifffahrt verkehrenden Schiffes für den 
Aufenthalt im Hafenort während der Liegezeit 
des Schiffes und 

2.  zivilem Flugpersonal für einen in § 23 Abs. 1 
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genannten Aufenthalt sowie die jeweils mit ei-
nem solchen Aufenthalt verbundene Ein- und 
Ausreise einen Notreiseausweis ausstellen, 
wenn es keinen Pass oder Passersatz, insbe-
sondere keinen der in § 3 Abs. 3 genannten 
Passersatzpapiere, mitführt. Absatz 4 findet 
keine Anwendung. 

(6) Die Gültigkeitsdauer des Notreiseausweises darf 
längstens einen Monat betragen. 

 

§ 14 

Befreiung von der Passpflicht in Rettungsfällen 

Von der Passpflicht sind befreit 

1.  Ausländer, die aus den Nachbarstaaten, auf 
dem Seeweg oder im Wege von Rettungsflügen 
aus anderen Staaten einreisen und bei Un-
glücks- oder Katastrophenfällen Hilfe leisten 
oder in Anspruch nehmen wollen, und 

2.  Ausländer, die zum Flug- oder Begleitpersonal 
von Rettungsflügen gehören. 

Die Befreiung endet, sobald für den Ausländer die 
Beschaffung oder Beantragung eines Passes oder 
Passersatzes auch in Anbetracht der besonderen 
Umstände des Falles und des Vorranges der Leis-
tung oder Inanspruchnahme von Hilfe zumutbar wird. 

 

 

Abschnitt 2 
Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-
tels 

 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Regelungen 

 

§ 15 

Gemeinschaftsrechtliche Regelung der Kurzauf-
enthalte 

Die Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern 
für Kurzaufenthalte richtet sich nach dem Recht der 
Europäischen Union, insbesondere dem Schengener 
Durchführungsübereinkommen und der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 in Verbindung mit den nachfol-
genden Bestimmungen. 

 

 

§ 16 

Vorrang älterer Sichtvermerksabkommen 

Die Inhaber der in Anlage A zu dieser Verordnung 
genannten Dokumente sind für die Einreise und den 
Aufenthalt im Bundesgebiet, auch bei Überschrei-
tung der zeitlichen Grenze eines Kurzaufenthalts, 
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, soweit 
Sichtvermerksabkommen, die vor dem 1. September 
1993 mit den in Anlage A aufgeführten Staaten ab-
geschlossen wurden, dem Erfordernis des Aufent-
haltstitels oder dieser zeitlichen Begrenzung entge-
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genstehen. 

 

§ 17 

Nichtbestehen der Befreiung bei Erwerbstätigkeit 
während eines Kurzaufenthalts 

(1) Für die Einreise und den Kurzaufenthalt sind die 
Staatsangehörigen der in Anhang II der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Staaten vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels nicht befreit, sofern sie im Bundesgebiet 
eine Erwerbstätigkeit ausüben. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit der 
Ausländer im Bundesgebiet bis zu drei Monate in-
nerhalb von zwölf Monaten lediglich Tätigkeiten aus-
übt, die nach § 16 Satz 1 der Beschäftigungsverord-
nung nicht als Beschäftigung gelten oder entspre-
chende selbständige Tätigkeiten ausübt. Die zeitli-
che Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht für Kraft-
fahrer im grenzüberschreitenden Straßenverkehr, die 
lediglich Güter oder Personen durch das Bundesge-
biet hindurchbefördern, ohne dass die Güter oder 
Personen das Transportfahrzeug wechseln. 

 

§ 17 

Nichtbestehen der Befreiung bei Erwerbstätigkeit 
während eines Kurzaufenthalts 

(1) Für die Einreise und den Kurzaufenthalt sind die 
Staatsangehörigen der in Anhang II der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Staaten vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels nicht befreit, sofern sie im Bundesgebiet 
eine Erwerbstätigkeit ausüben. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit der 
Ausländer im Bundesgebiet bis zu drei Monate in-
nerhalb von zwölf Monaten lediglich Tätigkeiten aus-
übt, die nach § 16 Satz 1 der Beschäftigungsverord-
nung nicht als Beschäftigung gelten oder entspre-
chende selbständige Tätigkeiten ausübt. Die zeitliche 
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht für Kraftfahrer 
im grenzüberschreitenden Straßenverkehr, die ledig-
lich Güter oder Personen durch das Bundesgebiet 
hindurchbefördern, ohne dass die Güter oder Perso-
nen das Transportfahrzeug wechseln. Selbständige 
Tätigkeiten nach den Sätzen 1 und 2 dürfen unter 
den dort genannten Voraussetzungen ohne den 
nach § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes 
erforderlichen Aufenthaltstitel ausgeübt werden. 

 

Unterabschnitt 2 
Befreiungen für Inhaber bestimmter Ausweise 

 

 

§ 18 

Befreiung für Inhaber von Reiseausweisen für 
Flüchtlinge und Staatenlose 

Inhaber von Reiseausweisen für Flüchtlinge oder für 
Staatenlose sind für die Einreise und den Kurzauf-
enthalt vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels be-
freit, sofern 

1.  der Reiseausweis von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, der Schweiz oder von einem 
in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
aufgeführten Staat ausgestellt wurde, 

2.  der Reiseausweis eine Rückkehrberechtigung 
enthält, die bei der Einreise noch mindestens 
vier Monate gültig ist und 

3.  sie keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in 
§ 17 Abs. 2 bezeichneten ausüben. 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für Inhaber von Reiseauswei-
sen für Flüchtlinge, die von einem der in Anlage A 
Nr. 3 genannten Staaten ausgestellt wurden. 

 

 

§ 19 

Befreiung für Inhaber dienstlicher Pässe 
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Für die Einreise und den Kurzaufenthalt sind Staats-
angehörige der in Anlage B zu dieser Verordnung 
aufgeführten Staaten vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels befreit, wenn sie einen der in Anlage B 
genannten dienstlichen Pässe besitzen und keine 
Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 
bezeichneten ausüben. 

 

§ 20 

Befreiung für Inhaber von Ausweisen der Euro-
päischen Union und zwischenstaatlicher Organi-
sationen und der Vatikanstadt 

Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind 
Inhaber 

1.  von Ausweisen für Mitglieder und Bedienstete 
der Organe der Europäischen Gemeinschaften, 

2.  von Ausweisen für Abgeordnete der Parlamen-
tarischen Versammlung des Europarates, 

3.  von vatikanischen Pässen, wenn sie sich nicht 
länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhal-
ten, 

4.  von Passierscheinen zwischenstaatlicher Orga-
nisationen, die diese den in ihrem Auftrag rei-
senden Personen ausstellen, soweit die Bun-
desrepublik Deutschland auf Grund einer Ver-
einbarung mit der ausstellenden Organisation 
verpflichtet ist, dem Inhaber die Einreise und 
den Aufenthalt zu gestatten. 

 

 

§ 21 

Befreiung für Inhaber von Grenzgängerkarten 

Inhaber von Grenzgängerkarten sind für die Einreise 
und den Aufenthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis 
eines Aufenthaltstitels befreit. 

 

 

§ 22 

Befreiung für Schüler auf Sammellisten 

Schüler, die als Mitglied einer Schülergruppe in Be-
gleitung einer Lehrkraft einer allgemein bildenden 
oder berufsbildenden Schule an einer Reise in oder 
durch das Bundesgebiet teilnehmen, sind für die 
Einreise, Durchreise und einen Kurzaufenthalt im 
Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
befreit, wenn sie 

1.  Staatsangehörige eines in Anhang I der Ver-
ordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staa-
tes sind, 

2.  ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen 
Union, in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in einem in Anhang II der Verord-
nung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staat ha-
ben, 

3.  in einer Sammelliste eingetragen sind, die den 

§ 22 

Befreiung für Schüler auf Sammellisten 

(1) Schüler, die als Mitglied einer Schülergruppe in 
Begleitung einer Lehrkraft einer allgemein bildenden 
oder berufsbildenden Schule an einer Reise in oder 
durch das Bundesgebiet teilnehmen, sind für die 
Einreise, Durchreise und einen Kurzaufenthalt im 
Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
befreit, wenn sie 

1.  Staatsangehörige eines in Anhang I der Verord-
nung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staates 
sind, 

2.  ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen Uni-
on, in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder in einem in Anhang II der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staat oder der 
Schweiz haben, 

3.  in einer Sammelliste eingetragen sind, die den 
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Voraussetzungen entspricht, die in Artikel 1 
Buchstabe b in Verbindung mit dem Anhang 
des Beschlusses des Rates vom 30. November 
1994 über die vom Rat auf Grund von Artikel 
K.3 Abs. 2 Buchstabe b des Vertrages über die 
Europäische Union beschlossene gemeinsame 
Maßnahme über Reiseerleichterungen für 
Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat festgelegt sind, und 

4.  keine Erwerbstätigkeit ausüben. 

 

Voraussetzungen entspricht, die in Artikel 1 
Buchstabe b in Verbindung mit dem Anhang des 
Beschlusses des Rates vom 30. November 
1994 über die vom Rat auf Grund von Artikel 
K.3 Abs. 2 Buchstabe b des Vertrages über die 
Europäische Union beschlossene gemeinsame 
Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schü-
ler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mit-
gliedstaat festgelegt sind, und 

4.  keine Erwerbstätigkeit ausüben.  

(2) Schüler mit Wohnsitz im Bundesgebiet, die für 
eine Reise in das Ausland in einer Schülergruppe 
in Begleitung einer Lehrkraft einer allgemeinbil-
denden oder berufsbildenden inländischen Schu-
le auf einer von deutschen Behörden ausgestell-
ten Schülersammelliste aufgeführt sind, sind für 
die Wiedereinreise in das Bundesgebiet vom Er-
fordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn die 
Ausländerbehörde angeordnet hat, dass die Ab-
schiebung nach der Wiedereinreise ausgesetzt 
wird. Diese Anordnung ist auf der Schülersam-
melliste zu vermerken. 

 

Unterabschnitt 3 

Befreiungen im grenzüberschreitenden Beförde-
rungswesen 

 

§ 23 

Befreiung für ziviles Flugpersonal 

(1) Ziviles Flugpersonal, das im Besitz eines Flugbe-
satzungsausweises ist, ist vom Erfordernis eines 
Aufenthaltstitels befreit, sofern es 

1.  sich nur auf dem Flughafen, auf dem das Flug-
zeug zwischengelandet ist oder seinen Flug be-
endet hat, aufhält, 

2.  sich nur im Gebiet einer in der Nähe des Flug-
hafens gelegenen Gemeinde aufhält oder 

3.  zu einem anderen Flughafen wechselt. 

(2) Ziviles Flugpersonal, das nicht im Besitz eines 
Flugbesatzungsausweises ist, kann für einen in Ab-
satz 1 genannten Aufenthalt vom Erfordernis eines 
Aufenthaltstitels befreit werden, sofern es die Pass-
pflicht erfüllt. Zuständig sind die mit der Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Be-
hörden. Zum Nachweis der Befreiung wird ein Pas-
sierschein ausgestellt. 

 

 

§ 24 

Befreiung für Seeleute 

(1) Ziviles Schiffspersonal ist für die Einreise und 
den Aufenthalt vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-
tels befreit, sofern es sich handelt um 

1.  Lotsen im Sinne des § 1 des Seelotsgesetzes in 
Ausübung ihres Berufes, die sich durch amtli-
che Papiere über ihre Person und ihre Lotsen-
eigenschaft ausweisen, 
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2.  Ausländer, die 

a) ein deutsches Seefahrtbuch besitzen, 

b) Staatsangehörige eines in Anhang II der Verord-
nung (EG) Nr. 539/2001 genannten Staates 
sind und einen Pass oder Passersatz dieses 
Staates besitzen und 

c) sich lediglich als ziviles Schiffspersonal eines 
Schiffes, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu 
führen, an Bord oder im Bundesgebiet aufhal-
ten. 

(2) Ziviles Schiffspersonal eines in der See- oder 
Küstenschifffahrt oder in der Rhein-Seeschifffahrt 
verkehrenden Schiffes kann, sofern es nicht unter 
Absatz 1 fällt, für den Aufenthalt im Hafenort wäh-
rend der Liegezeit des Schiffes vom Erfordernis ei-
nes Aufenthaltstitels befreit werden, sofern es die 
Passpflicht erfüllt. Zuständig sind die mit der Kontrol-
le des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 
Behörden. Zum Nachweis der Befreiung wird ein 
Passierschein ausgestellt. 

(3) Ziviles Schiffspersonal im Sinne der vorstehen-
den Absätze sind der Kapitän eines Schiffes, die 
Besatzungsmitglieder, die angemustert und auf der 
Besatzungsliste verzeichnet sind, sowie sonstige an 
Bord beschäftigte Personen, die auf einer Besat-
zungsliste verzeichnet sind. 

 

§ 25 

Befreiung in der internationalen zivilen Binnen-
schifffahrt 

(1) Ausländer, die 

1.  auf einem von einem Unternehmen mit Sitz im 
Ausland betriebenen Schiff in der Rhein- und 
Donauschifffahrt einschließlich der Schifffahrt 
auf dem Main- Donau-Kanal tätig sind, 

2.  in die Besatzungsliste dieses Schiffes eingetra-
gen sind und 

3.  einen ausländischen Pass oder Passersatz, in 
dem die Eigenschaft als Rheinschiffer beschei-
nigt ist, oder einen Binnenschifffahrtsausweis 
besitzen, sind für die Einreise und für Aufenthal-
te bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Monaten seit der ersten Einrei-
se vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels be-
freit. 

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt für die Einreise 
und den Aufenthalt 

1.  an Bord, 

2.  im Gebiet eines Liegehafens und einer nahe 
gelegenen Gemeinde und 

3.  bei Reisen zwischen dem Grenzübergang und 
dem Schiffsliegeort oder zwischen Schiffsliege-
orten auf dem kürzesten Wege im Zusammen-
hang mit der grenzüberschreitenden Beförde-
rung von Personen oder Sachen sowie in der 
Donauschifffahrt zur Weiterbeförderung dersel-
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ben Personen oder Sachen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
in Binnenschifffahrtsausweisen eingetragenen Fami-
lienangehörigen. 

 

§ 26 

Transit ohne Einreise; Flughafentransitvisum 

(1) Ausländer, die sich im Bundesgebiet befinden, 
ohne im Sinne des § 13 Abs. 2 des Aufenthaltsge-
setzes einzureisen, sind vom Erfordernis eines Auf-
enthaltstitels befreit. 

(2) Das Erfordernis einer Genehmigung für das Be-
treten des Transitbereichs eines Flughafens wäh-
rend einer Zwischenlandung oder zum Umsteigen 
(Flughafentransitvisum) richtet sich nach Nummer 
2.1.1. in Verbindung mit Anlage 3 Teil I und III des 
Beschlusses des Rates der Europäischen Union 
vom 28. April 1999 betreffend die Gemeinsame kon-
sularische Instruktion an die diplomatischen Missio-
nen und die konsularischen Vertretungen, die von 
Berufskonsularbeamten geleitet werden (ABl. EG Nr. 
L 239 S. 317), zuletzt geändert durch Artikel 11 Abs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates vom 
14. April 2003 (ABl. EU Nr. L 99 S. 8), in der jeweils 
geltenden Fassung. Soweit danach das Erfordernis 
eines Flughafentransitvisums besteht, gilt die Befrei-
ung nach Absatz 1 nur, wenn der Ausländer ein 
Flughafentransitvisum besitzt. Das Flughafentransit-
visum ist kein Aufenthaltstitel. 

(3) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt für Fluggäste 
nur in dem Fall, dass sie ein Flughafentransitvisum 
besitzen, sofern sie 

1.  Staatsangehörige eines in Anlage C aufgeführ-
ten Staates sind oder sich nur mit einem in der 
Anlage C aufgeführten Pass oder Passersatz 
ausweisen und 

2. nicht im Besitz sind 

a) eines Visums oder eines anderen Aufenthaltstitels 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder 

b) eines Aufenthaltstitels Andorras, Japans, Kana-
das, Monacos, San Marinos, der Schweiz oder 
der Vereinigten Staaten von Amerika, der ein 
uneingeschränktes Rückkehrrecht in einen der 
genannten Staaten vermittelt. 

Absatz 2 bleibt unberührt. 

 

 

Unterabschnitt 4 

Sonstige Befreiungen 

 

§ 27 

Befreiung für Personen bei Vertretungen auslän-
discher Staaten 

(1) Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 
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sind, wenn Gegenseitigkeit besteht, 

1.  die in die Bundesrepublik Deutschland amtlich 
entsandten Mitglieder des dienstlichen Haus-
personals berufskonsularischer Vertretungen im 
Bundesgebiet und ihre mit ihnen im gemeinsa-
men Haushalt lebenden, nicht ständig im Bun-
desgebiet ansässigen Familienangehörigen, 

2.  die nicht amtlich entsandten, mit Zustimmung 
des Auswärtigen Amtes örtlich angestellten Mit-
glieder des diplomatischen und berufskonsulari-
schen, des Verwaltungs- und technischen Per-
sonals sowie des dienstlichen Hauspersonals 
diplomatischer und berufskonsularischer Vertre-
tungen im Bundesgebiet und ihre mit Zustim-
mung des Auswärtigen Amtes zugezogenen, 
mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten oder Lebenspartner, minderjährigen 
ledigen Kinder und volljährigen ledigen Kinder, 
die bei der Verlegung ihres ständigen Aufent-
halts in das Bundesgebiet das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sich in der Ausbil-
dung befinden und wirtschaftlich von ihnen ab-
hängig sind, 

3.  die mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes 
beschäftigten privaten Hausangestellten von 
Mitgliedern diplomatischer und berufskonsulari-
scher Vertretungen im Bundesgebiet, 

4.  die mitreisenden Familienangehörigen von Rep-
räsentanten anderer Staaten und deren Beglei-
tung im Sinne des § 20 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes, 

5.  Personen, die dem Haushalt eines entsandten 
Mitgliedes einer diplomatischen oder berufs-
konsularischen Vertretung im Bundesgebiet an-
gehören, die mit dem entsandten Mitglied mit 
Rücksicht auf eine rechtliche oder sittliche 
Pflicht oder bereits zum Zeitpunkt seiner Ent-
sendung ins Bundesgebiet in einer Haushalts- 
oder Betreuungsgemeinschaft leben, die nicht 
von dem entsandten Mitglied beschäftigt wer-
den, deren Unterhalt einschließlich eines an-
gemessenen Schutzes vor Krankheit und Pfle-
gebedürftigkeit ohne Inanspruchnahme von 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gesi-
chert ist und deren Aufenthalt das Auswärtige 
Amt zum Zweck der Wahrung der auswärtigen 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 
im Einzelfall zugestimmt hat. 

(2) Die nach Absatz 1 als Familienangehörige oder 
Haushaltsmitglieder vom Erfordernis des Aufent-
haltstitels befreiten sowie die von § 1 Abs. 2 Nr. 2 
oder 3 des Aufenthaltsgesetzes erfassten Familien-
angehörigen sind auch im Fall der erlaubten Auf-
nahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder 
Ausbildung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
befreit, wenn Gegenseitigkeit besteht. 

(3) Der Eintritt eines Befreiungsgrundes nach Absatz 
1 oder 2 lässt eine bestehende Aufenthaltserlaubnis 
oder Niederlassungserlaubnis unberührt und steht 
der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder 
der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an einen 



 20
bisherigen Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach 
den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes nicht ent-
gegen. 

 

§ 28 

Befreiung für freizügigkeitsberechtigte Schwei-
zer 

Staatsangehörige der Schweiz sind nach Maßgabe 
des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-
ten einerseits und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizügigkeit vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. 

 

§ 28 

Befreiung für freizügigkeitsberechtigte Schweizer 

Staatsangehörige der Schweiz sind nach Maßgabe 
des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-
ten einerseits und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizügigkeit vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Soweit in 
dem Abkommen vorgesehen ist, dass das Auf-
enthaltsrecht durch eine Aufenthaltserlaubnis 
bescheinigt wird, wird diese von Amts wegen 
ausgestellt. 

 

§ 29 

Befreiung in Rettungsfällen 

Für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet 
sind die in § 14 Satz 1 genannten Ausländer vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Die Befrei-
ung nach Satz 1 endet, sobald für den Ausländer die 
Beantragung eines erforderlichen Aufenthaltstitels 
auch in Anbetracht der besonderen Umstände des 
Falles und des Vorranges der Leistung oder Inan-
spruchnahme von Hilfe zumutbar wird. 

 

 

§ 30 

Befreiung für die Durchreise und Durchbeförde-
rung 

Für die Einreise in das Bundesgebiet über die Gren-
ze zu einem anderen Schengen-Staat und einen 
anschließenden Aufenthalt von bis zu drei Tagen 
sind Ausländer vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-
tels befreit, wenn sie 

1.  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung über die Gestattung der Durchreise durch 
das Bundesgebiet reisen, oder 

2.  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung oder mit Einwilligung des Bundesministeri-
ums des Innern oder der von ihm beauftragten 
Stelle durch das Bundesgebiet durchbefördert 
werden; in diesem Fall gilt die Befreiung auch 
für die sie begleitenden Aufsichtspersonen. 

 

§ 30 

Befreiung für die Durchreise und Durchbeförde-
rung 

Für die Einreise in das Bundesgebiet über die Gren-
ze zu aus einem anderen Schengen-Staat und einen 
anschließenden Aufenthalt von bis zu drei Tagen 
sind Ausländer vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-
tels befreit, wenn sie 

1.  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung über die Gestattung der Durchreise durch 
das Bundesgebiet reisen, oder 

2.  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung oder mit Einwilligung des Bundesministeri-
ums des Innern oder der von ihm beauftragten 
Stelle durch das Bundesgebiet durchbefördert 
werden; in diesem Fall gilt die Befreiung auch 
für die sie begleitenden Aufsichtspersonen. 

 

Abschnitt 3 

Visumverfahren 

 

 § 30a 

Bestimmung der zuständigen Stelle bei der Betei-
ligung im Visumverfahren 

Die zuständige Stelle im Sinne des § 73 Abs. 1 
des Aufenthaltsgesetzes ist das Auswärtige Amt. 
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§ 31 

Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumer-
teilung 

(1) Ein Visum bedarf der vorherigen Zustimmung der 
für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen 
Ausländerbehörde, wenn 

1.  der Ausländer sich länger als drei Monate im 
Bundesgebiet aufhalten will, 

2.  der Ausländer im Bundesgebiet eine Erwerbstä-
tigkeit ausüben will oder 

3.  die Daten des Ausländers nach § 73 Abs. 1 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes an die Sicher-
heitsbehörden übermittelt werden. 

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 gilt die Zustimmung als 
erteilt, wenn nicht die Ausländerbehörde der Ertei-
lung des Visums binnen zehn Tagen nach Übermitt-
lung der Daten des Visumantrages an sie wider-
spricht oder die Ausländerbehörde im Einzelfall in-
nerhalb dieses Zeitraums der Auslandsvertretung 
mitgeteilt hat, dass die Prüfung nicht innerhalb dieser 
Frist abgeschlossen wird. Dasselbe gilt bei Anträgen 
auf Erteilung eines Visums zu Studienzwecken, so-
weit das Visum nicht nach § 34 Nr. 3 zustimmungs-
frei ist, mit der Maßgabe, dass die Frist drei Wochen 
und zwei Werktage beträgt. 

 

(2) Wird der Aufenthalt des Ausländers von einer 
öffentlichen Stelle mit Sitz im Bundesgebiet vermit-
telt, kann die Zustimmung zur Visumerteilung auch 
von der Ausländerbehörde erteilt werden, die für den 
Sitz der vermittelnden Stelle zuständig ist. Im Visum 
ist ein Hinweis auf diese Vorschrift aufzunehmen und 
die Ausländerbehörde zu bezeichnen. 

(3) Die Ausländerbehörde kann insbesondere in 
dringenden Fällen, im Fall eines Anspruchs auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels, eines öffentlichen Inte-
resses oder in den Fällen des § 18 oder § 19 des 
Aufenthaltsgesetzes der Visumerteilung vor der Be-
antragung des Visums bei der Auslandsvertretung 
zustimmen (Vorabzustimmung). 

 

§ 31 

Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumer-
teilung 

(1) Ein Visum bedarf der vorherigen Zustimmung der 
für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen 
Ausländerbehörde, wenn 

1.  der Ausländer sich länger als drei Monate im 
Bundesgebiet aufhalten will, 

2.  der Ausländer im Bundesgebiet eine Erwerbstä-
tigkeit ausüben will oder 

3.  die Daten des Ausländers nach § 73 Abs. 1 Satz 
1 des Aufenthaltsgesetzes an die Sicherheits-
behörden übermittelt werden. 

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 gilt die Zustimmung als 
erteilt, wenn nicht die Ausländerbehörde der Ertei-
lung des Visums binnen zehn Tagen nach Übermitt-
lung der Daten des Visumantrages an sie wider-
spricht oder die Ausländerbehörde im Einzelfall in-
nerhalb dieses Zeitraums der Auslandsvertretung 
mitgeteilt hat, dass die Prüfung nicht innerhalb dieser 
Frist abgeschlossen wird. Dasselbe gilt bei Anträgen 
auf Erteilung eines Visums zu Studienzwecken zu 
einem Aufenthalt nach § 16 Abs. 1 oder 1a oder 
nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes, soweit das 
Visum nicht nach § 34 Nr. 3 zustimmungsfrei ist, mit 
der Maßgabe, dass die Frist drei Wochen und zwei 
Werktage beträgt.  

(2) Wird der Aufenthalt des Ausländers von einer 
öffentlichen Stelle mit Sitz im Bundesgebiet vermit-
telt, kann die Zustimmung zur Visumerteilung auch 
von der Ausländerbehörde erteilt werden, die für den 
Sitz der vermittelnden Stelle zuständig ist. Im Visum 
ist ein Hinweis auf diese Vorschrift aufzunehmen und 
die Ausländerbehörde zu bezeichnen. 

(3) Die Ausländerbehörde kann insbesondere in 
dringenden Fällen, im Fall eines Anspruchs auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels, eines öffentlichen Inte-
resses oder in den Fällen des § 18 oder § 19 des 
Aufenthaltsgesetzes der Visumerteilung vor der Be-
antragung des Visums bei der Auslandsvertretung 
zustimmen (Vorabzustimmung). 

 

§ 32 

Zustimmung der obersten Landesbehörde 

Ein Visum bedarf nicht der Zustimmung der Auslän-
derbehörde nach § 31, wenn die oberste Landesbe-
hörde der Visumerteilung zugestimmt hat. 

 

 

§ 33 

Zustimmungsfreiheit bei Spätaussiedlern 

Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der 
Zustimmung der Ausländerbehörde bei Inhabern von 
Aufnahmebescheiden nach dem Bundesvertriebe-
nengesetz und den nach § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 
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des Bundesvertriebenengesetzes in den Aufnahme-
bescheid einbezogenen Ehegatten und Abkömmlin-
gen. 

 

§ 34 

Zustimmungsfreiheit bei Wissenschaftlern und 
Studenten 

Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der 
Zustimmung der Ausländerbehörde bei 

1.  Wissenschaftlern, die für eine wissenschaftliche 
Tätigkeit von deutschen Wissenschaftsorgani-
sationen oder einer deutschen öffentlichen Stel-
le vermittelt werden und in diesem Zusammen-
hang in der Bundesrepublik Deutschland ein 
Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalten, 
sowie ihren miteinreisenden Ehegatten oder 
Lebenspartnern und minderjährigen ledigen 
Kindern, 

2.  a) Gastwissenschaftlern, 

 b) Ingenieuren und Technikern als technischen 
Mitarbeitern im Forschungsteam eines Gastwis-
senschaftlers und 

 c) Lehrpersonen und wissenschaftlichen Mitar-
beitern, die auf Einladung an einer Hochschule 
oder einer öffentlich-rechtlichen, überwiegend 
aus öffentlichen Mitteln finanzierten oder als öf-
fentliches Unternehmen in privater Rechtsform 
geführten Forschungseinrichtung tätig werden, 
sowie ihren miteinreisenden Ehegatten oder 
Lebenspartnern und minderjährigen ledigen 
Kindern oder 

3.  Ausländern, die für ein Studium von einer deut-
schen Wissenschaftsorganisation oder einer 
deutschen öffentlichen Stelle vermittelt werden, 
die Stipendien auch aus öffentlichen Mitteln ver-
gibt, und in diesem Zusammenhang in der Bun-
desrepublik Deutschland ein Stipendium auf 
Grund eines auch für öffentliche Mittel verwen-
deten Vergabeverfahrens erhalten; dasselbe gilt 
für ihre miteinreisenden Ehegatten oder Le-
benspartner und minderjährigen ledigen Kinder. 

 

 

§ 35 

Zustimmungsfreiheit bei bestimmten Arbeitsauf-
enthalten und Praktika 

Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der 
Zustimmung der Ausländerbehörde bei Ausländern, 
die 

1.  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung als Gastarbeitnehmer oder als Werkver-
tragsarbeitnehmer tätig werden, 

2.  eine von der Bundesagentur für Arbeit vermittel-
te Beschäftigung bis zu einer Höchstdauer von 
neun Monaten ausüben, 

3.  ohne Begründung eines gewöhnlichen Aufent-
halts im Bundesgebiet als Besatzungsmitglieder 
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eines Seeschiffes tätig werden, das berechtigt 
ist, die Bundesflagge zu führen, und das in das 
internationale Seeschifffahrtsregister eingetra-
gen ist (§ 12 des Flaggenrechtsgesetzes), 

4.  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung im Rahmen eines Ferienaufenthalts von 
bis zu einem Jahr eine Beschäftigung ausüben 
dürfen oder 

5.  eine Tätigkeit bis zu längstens drei Monaten 
ausüben wollen, für die sie nur ein Stipendium 
erhalten, das ausschließlich aus öffentlichen 
Mitteln gezahlt wird. 

 

§ 36 

Zustimmungsfreiheit bei dienstlichen Aufenthal-
ten von Mitgliedern ausländischer Streitkräfte 

Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der 
Zustimmung der Ausländerbehörde, das einem Mit-
glied ausländischer Streitkräfte für einen dienstlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet erteilt wird, der auf 
Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung statt-
findet. Zwischenstaatliche Vereinbarungen, die eine 
Befreiung von der Visumpflicht vorsehen, bleiben 
unberührt. 

 

 

§ 37 

Zustimmungsfreiheit in sonstigen Fällen 

Abweichend von § 31 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bedarf das 
Visum nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde 
für Ausländer, die im Bundesgebiet bis zu drei Mona-
te innerhalb von zwölf Monaten lediglich Tätigkeiten , 
die nach § 16 Satz 1 der Beschäftigungsverordnung 
nicht als Beschäftigung gelten, oder diesen entspre-
chende selbständige Tätigkeiten ausüben. 

 

 

§ 38 

Ersatzzuständigkeit der Ausländerbehörde 

Ein Ausländer kann ein nationales Visum bei der am 
Sitz des Auswärtigen Amtes zuständigen Ausländer-
behörde einholen, soweit die Bundesrepublik 
Deutschland in dem Staat seines gewöhnlichen Auf-
enthalts keine Auslandsvertretung unterhält oder 
diese vorübergehend keine Visa erteilen kann und 
das Auswärtige Amt keine andere Auslandsvertre-
tung zur Visumerteilung ermächtigt hat.  

 

 Abschnitt 3a 

Anerkennung von Forschungseinrichtungen und 
Abschluss von Aufnahmevereinbarungen 
 

 § 38a 

Voraussetzungen für die Anerkennung von For-
schungseinrichtungen 

(1) Eine öffentliche oder private Einrichtung soll 
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auf Antrag zum Abschluss von Aufnahmeverein-
barungen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Aufenthalts-
gesetzes anerkannt werden, wenn sie im Inland 
Forschung betreibt. Forschung ist jede systema-
tisch betriebene schöpferische und rechtlich zu-
lässige Tätigkeit, die den Zweck verfolgt, den 
Wissensstand zu erweitern, einschließlich der 
Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und 
die Gesellschaft, oder solches Wissen einzuset-
zen, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu fin-
den. 

(2) Der Antrag auf Anerkennung ist schriftlich 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu 
stellen. Er hat folgende Angaben zu enthalten: 
1. Name, Rechtsform und Anschrift der For-

schungseinrichtung, 
2. Namen und Vornamen der gesetzlichen Vertre-

ter der Forschungseinrichtung, 
3. die Anschriften der Forschungsstätten, in de-

nen Ausländer, mit denen Aufnahmevereinba-
rungen abgeschlossen werden, tätig werden 
sollen, 

4. einen Abdruck der Satzung, des Gesell-
schaftsvertrages, des Stiftungsgeschäfts, ei-
nes anderen Rechtsgeschäfts oder der 
Rechtsnormen, aus denen sich Zweck und 
Gegenstand der Tätigkeit der For-
schungseinrichtung ergeben, sowie 

5. Angaben zur Tätigkeit der Forschungseinrich-
tung, aus denen hervorgeht, dass sie im In-
land Forschung betreibt. 

Im Antragsverfahren sind amtlich vorgeschriebe-
ne Vordrucke, Eingabemasken im Internet oder 
Dateiformate, die mit allgemein verbreiteten Da-
tenverarbeitungsprogrammen erzeugt werden 
können, zu verwenden. Das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge stellt die jeweils gültigen 
Vorgaben nach Satz 3 auch im Internet zur Verfü-
gung. 

(3) Die Anerkennung kann von der Abgabe einer 
allgemeinen Erklärung nach § 20 Abs. 3 des Auf-
enthaltsgesetzes und dem Nachweis der hinrei-
chenden finanziellen Leistungsfähigkeit zur Erfül-
lung einer solchen Verpflichtung abhängig ge-
macht werden, wenn die Tätigkeit der For-
schungseinrichtung nicht überwiegend aus öf-
fentlichen Mitteln finanziert wird. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge kann auf Antrag 
feststellen, dass eine Forschungseinrichtung 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert 
wird oder dass die Durchführung eines bestimm-
ten Forschungsprojekts im öffentlichen Interesse 
liegt. Eine Liste der wirksamen Feststellungen 
nach Satz 2 kann das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge im Internet veröffentlichen. 

(4) Die Anerkennung soll auf mindestens fünf 
Jahre befristet werden. 

(5) Eine anerkannte Forschungseinrichtung ist 
verpflichtet, dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unverzüglich Änderungen der in Ab-
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satz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Verhältnisse 
oder eine Beendigung des Betreibens von For-
schung anzuzeigen. 
 

 § 38b 

Aufhebung der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung ist zu widerrufen oder die 
Verlängerung ist abzulehnen, wenn die For-
schungseinrichtung 
1. keine Forschung mehr betreibt, 
2. erklärt, eine nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 des Auf-

enthaltsgesetzes abgegebene Erklärung nicht 
mehr erfüllen zu wollen oder 

3. eine Verpflichtung nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes nicht mehr erfüllen kann, 
weil sie nicht mehr leistungsfähig ist, insbe-
sondere weil über ihr Vermögen das Insol-
venzverfahren eröffnet, die Eröffnung des In-
solvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
wird oder eine vergleichbare Entscheidung 
ausländischen Rechts getroffen wurde. 

Hat die Forschungseinrichtung ihre Anerkennung 
durch arglistige Täuschung, Drohung, Gewalt 
oder Bestechung erlangt, ist die Anerkennung 
zurückzunehmen. 

(2) Die Anerkennung kann widerrufen werden, 
wenn die Forschungseinrichtung schuldhaft Auf-
nahmevereinbarungen unterzeichnet hat, obwohl 
die in § 38f genannten Voraussetzungen nicht 
vorlagen. 

(3) Zusammen mit der Entscheidung über die 
Aufhebung der Anerkennung aus den in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 oder 3, in Absatz 1 Satz 2 oder in Ab-
satz 2 genannten Gründen wird ein Zeitraum be-
stimmt, währenddessen eine erneute Anerken-
nung der Forschungseinrichtung nicht zulässig 
ist (Sperrfrist). Die Sperrfrist darf höchstens fünf 
Jahre betragen. Sie gilt auch für abhängige Ein-
richtungen oder Nachfolgeeinrichtungen der For-
schungseinrichtung. 

(4) Die Ausländerbehörden und die Auslandsver-
tretungen haben dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge alle ihnen bekannten Tatsachen 
mitzuteilen, die Anlass für die Aufhebung der 
Anerkennung einer Forschungseinrichtung ge-
ben könnten. 

 § 38c 

Mitteilungspflichten anerkannter Forschungsein-
richtungen gegenüber den Ausländerbehörden 

Eine anerkannte Forschungseinrichtung ist ver-
pflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde 
schriftlich mitzuteilen, wenn 

1. Umstände vorliegen, die dazu führen können, 
dass eine Aufnahmevereinbarung nicht erfüllt 
werden kann oder die Voraussetzungen ihres 
Abschlusses nach § 38f Abs. 2 entfallen oder 
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2. ein Ausländer seine Tätigkeit für ein For-

schungsvorhaben, für das sie eine Aufnahme-
vereinbarung abgeschlossen hat, beendet. 

Die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 1 muss unverzüg-
lich, die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 innerhalb 
von zwei Monaten nach Eintritt der zur Mitteilung 
verpflichtenden Tatsachen gemacht werden. In 
der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden 
Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintritts die 
Namen, Vornamen und Staatsangehörigkeiten 
des Ausländers anzugeben sowie die Aufnahme-
vereinbarung näher zu bezeichnen. 

 
 §38d 

Beirat für Forschungsmigration 

(1) Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge wird ein Beirat für Forschungsmigration gebil-
det, der es bei der Wahrnehmung seiner Aufga-
ben nach diesem Abschnitt unterstützt. Die Ge-
schäftsstelle des Beirats für Forschungsmigrati-
on wird beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge eingerichtet. 

(2) Der Beirat für Forschungsmigration hat insbe-
sondere die Aufgaben, 
1. Empfehlungen für allgemeine Richtlinien zur 

Anerkennung von Forschungseinrichtungen 
abzugeben, 

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
allgemein und bei der Prüfung einzelner An-
träge zu Fragen der Forschung zu beraten, 

3. festzustellen, ob ein Bedarf an ausländischen 
Forschern durch die Anwendung des in § 20 
des Aufenthaltsgesetzes und in diesem Ab-
schnitt geregelten Verfahrens angemessen 
gedeckt wird, 

4. im Zusammenhang mit dem in § 20 des Auf-
enthaltsgesetzes und in diesem Abschnitt ge-
regelten Verfahren etwaige Fehlentwicklungen 
aufzuzeigen und dabei auch Missbrauchsphä-
nomene oder verwaltungstechnische und 
sonstige mit Migrationsfragen zusammenhän-
gende Hindernisse bei der Anwerbung von 
ausländischen Forschern darzustellen. 

(3) Der Beirat für Forschungsmigration berichtet 
dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge mindestens einmal im Kalender-
jahr über die Erfüllung seiner Aufgaben. 

(4) Die Mitglieder des Beirats für Forschungsmig-
ration dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Ein-
sicht in Verwaltungsvorgänge nehmen, die beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt 
werden. 

(5) Der Beirat hat neun Mitglieder. Der Präsident 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
beruft den Vorsitzenden und jeweils ein weiteres 
Mitglied des Beirats für Forschungsmigration auf 
Vorschlag 
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1. des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung oder einer von ihm bestimmten Stelle, 
2. des Bundesrates, 
3. der Hochschulrektorenkonferenz, 
4. der Deutschen Forschungsgemeinschaft e. V., 
5. des Auswärtigen Amts oder einer von ihm be-

stimmten Stelle, 
6. des Bundesverbandes der Deutschen Indust-

rie und der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, 

7. des Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
8. des Deutschen Industrie- und Handelskam-

mertags. 

(6) Die Mitglieder des Beirats für Forschungsmig-
ration werden für drei Jahre berufen. 

(7) Die Tätigkeit im Beirat für Forschungsmigrati-
on ist ehrenamtlich. Den Mitgliedern werden Rei-
sekosten entsprechend den Bestimmungen des 
Bundesreisekostengesetzes erstattet. Das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge kann jedem 
Mitglied zudem Büromittelkosten in einer Höhe 
von jährlich nicht mehr als 200 Euro gegen Ein-
zelnachweis erstatten. 

(8) Der Beirat für Forschungsmigration gibt sich 
eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung 
des Präsidenten des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge bedarf. 
 

 § 38e 

Veröffentlichungen durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
veröffentlicht im Internet eine aktuelle Liste der 
Bezeichnungen und Anschriften der anerkannten 
Forschungseinrichtungen und über den Umstand 
der Abgabe oder des Endes der Wirksamkeit von 
Erklärungen nach § 20 Abs. 3 des Aufenthaltsge-
setzes. Die genaue Fundstelle der Liste gibt das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf 
seiner Internetseite bekannt. 
 

 § 38f 

Inhalt und Voraussetzungen der Unterzeichnung 
der Aufnahmevereinbarung 

(1) Eine Aufnahmevereinbarung muss folgende 
Angaben enthalten: 

1. die genaue Bezeichnung des Forschungsvor-
habens, 

2. die Verpflichtung des Ausländers, das For-
schungsvorhaben durchzuführen, 

3. die Verpflichtung der Forschungseinrichtung, 
den Ausländer zur Durchführung des For-
schungsvorhabens aufzunehmen, 



 28
4. die Angaben zum wesentlichen Inhalt des 

Rechtsverhältnisses, das zwischen der For-
schungseinrichtung und dem Ausländer be-
gründet werden soll, wenn ihm eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 20 des Aufenthaltsge-
setzes erteilt wird, insbesondere zum Umfang 
der Tätigkeit des Ausländers, zum Gehalt, zum 
Urlaub, zur Arbeitszeit und zur Versicherung, 
sowie 

5. eine Bestimmung, wonach die Aufnahmever-
einbarung unwirksam wird, wenn dem Aus-
länder keine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt wird. 

(2) Eine anerkannte Forschungseinrichtung kann 
eine Aufnahmevereinbarung nur wirksam ab-
schließen, wenn 

1. feststeht, dass das Forschungsvorhaben 
durchgeführt wird, insbesondere, dass über 
seine Durchführung von den zuständigen Stel-
len innerhalb der Forschungseinrichtung nach 
Prüfung seines Zwecks, seiner Dauer und sei-
ner Finanzierung abschließend entschieden 
worden ist, 

2. der Ausländer, der die Forschung in dem Vor-
haben, das in der Aufnahmevereinbarung be-
zeichnet ist, durchführen soll, dafür geeignet 
und befähigt ist, über den in der Regel hierfür 
notwendigen Hochschulabschluss verfügt, der 
Zugang zu Doktoratsprogrammen ermöglicht, 
und 

3. der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert 
ist. 

Abschnitt 4
Einholung des Aufenthaltstitels im Bundesgebiet 

 

§ 39 

Verlängerung eines Aufenthalts im Bundesgebiet 
für längerfristige Zwecke 

 

Über die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hin-
aus kann ein Ausländer einen Aufenthaltstitel im 
Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, 
wenn 

1.  er ein nationales Visum (§ 6 Abs. 4 des Aufent-
haltsgesetzes) oder eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, 

2. er vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit 
ist und die Befreiung nicht auf einen Teil des 
Bundesgebiets oder auf einen Aufenthalt bis zu 
längstens sechs Monaten beschränkt ist, 

3. er Staatsangehöriger eines in Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten 
Staates ist und sich rechtmäßig im Bundesge-
biet aufhält oder ein gültiges Schengen-Visum 
für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes) besitzt, sofern die Vor-
aussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels erfüllt sind, 

§ 39 

Verlängerung eines Aufenthalts im Bundesgebiet 
für längerfristige Zwecke 

 

Über die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hin-
aus kann ein Ausländer einen Aufenthaltstitel im 
Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wenn 

1.  er ein nationales Visum (§ 6 Abs. 4 des Aufent-
haltsgesetzes) oder eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, 

2. er vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit 
ist und die Befreiung nicht auf einen Teil des 
Bundesgebiets oder auf einen Aufenthalt bis zu 
längstens sechs Monaten beschränkt ist, 

3. er Staatsangehöriger eines in Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten 
Staates ist und sich rechtmäßig im Bundesge-
biet aufhält oder ein gültiges Schengen-Visum 
für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes) besitzt, sofern die Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels erfüllt nach der Einreise ent-
standen sind, 
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4. er eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asyl-

verfahrensgesetz besitzt und die Voraussetzun-
gen des § 10 Abs. 1 oder 2 des Aufenthaltsge-
setzes vorliegen , 

5. seine Abschiebung nach § 60a des Aufent-
haltsgesetzes ausgesetzt ist und er auf Grund 
einer Eheschließung oder der Geburt eines 
Kindes während seines Aufenthalts im Bundes-
gebiet einen Anspruch auf Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis erworben hat oder 

6. er einen von einem anderen Schengen-Staat 
ausgestellten Aufenthaltstitel besitzt und auf 
Grund dieses Aufenthaltstitels berechtigt ist, 
sich im Bundesgebiet aufzuhalten, sofern die 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels erfüllt sind; § 41 Abs. 3 
findet Anwendung. 

 

4. er eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asyl-
verfahrensgesetz besitzt und die Voraussetzun-
gen des § 10 Abs. 1 oder 2 des Aufenthaltsge-
setzes vorliegen , 

5. seine Abschiebung nach § 60a des Aufenthalts-
gesetzes ausgesetzt ist und er auf Grund einer 
Eheschließung im Bundesgebiet oder der Ge-
burt eines Kindes während seines Aufenthalts 
im Bundesgebiet einen Anspruch auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis erworben hat oder 

6. er einen von einem anderen Schengen-Staat 
ausgestellten Aufenthaltstitel besitzt und auf 
Grund dieses Aufenthaltstitels berechtigt ist, 
sich im Bundesgebiet aufzuhalten, sofern die 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels erfüllt sind; § 41 Abs. 3 
findet Anwendung. 

 

§ 40 

Verlängerung eines visumfreien Kurzaufenthalts 

Staatsangehörige der in Anhang II der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staaten können 
nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis für einen 
weiteren Aufenthalt von längstens drei Monaten, der 
sich an einen Kurzaufenthalt anschließt, einholen, 
wenn 

1.  ein Ausnahmefall im Sinne des Artikels 20 Abs. 
2 des Schengener Durchführungsübereinkom-
mens vorliegt und 

2.  der Ausländer im Bundesgebiet keine Erwerbs-
tätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 ge-
nannten Tätigkeiten ausübt. 

 

 

§ 41 

Vergünstigung für Angehörige bestimmter Staa-
ten 

(1) Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, 
Kanada, der Republik Korea, von Neuseeland und 
der Vereinigten Staaten von Amerika können auch 
für einen Aufenthalt, der kein Kurzaufenthalt ist, vi-
sumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich darin 
aufhalten. Ein erforderlicher Aufenthaltstitel kann im 
Bundesgebiet eingeholt werden. 

(2) Dasselbe gilt für Staatsangehörige von Andorra, 
Honduras, Monaco und San Marino, die keine Er-
werbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 ge-
nannten Tätigkeiten ausüben wollen. 

(3) Ein erforderlicher Aufenthaltstitel ist innerhalb von 
drei Monaten nach der Einreise zu beantragen. Die 
Antragsfrist endet vorzeitig, wenn der Ausländer 
ausgewiesen wird oder sein Aufenthalt nach § 12 
Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes zeitlich beschränkt 
wird. 

 

 

Abschnitt 5 Aufenthalt aus völkerrechtlichen ,  
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humanitären oder politischen Gründen 

§ 42 

Antragstellung auf Verlegung des Wohnsitzes 

Ein Ausländer, der auf Grund eines Beschlusses des 
Rates der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 
2001/ 55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Min-
destnormen für die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Ver-
triebenen und Maßnahmen zur Förderung einer aus-
gewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der 
Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser 
Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten 
(ABl. EG Nr. L 212 S. 12) nach § 24 Abs. 1 des Auf-
enthaltsgesetzes im Bundesgebiet aufgenommen 
wurde, kann bei der zuständigen Ausländerbehörde 
einen Antrag auf die Verlegung seines Wohnsitzes in 
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
stellen. Die Ausländerbehörde leitet den Antrag an 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiter. 
Dieses unterrichtet den anderen Mitgliedstaat, die 
Europäische Kommission und den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen über den 
gestellten Antrag. 

 

 

§ 43 

Verfahren bei Zustimmung des anderen Mitglied-
staates zur Wohnsitzverlegung 

(1) Sobald der andere Mitgliedstaat sein Einver-
ständnis mit der beantragten Wohnsitzverlegung 
erklärt hat, teilt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unverzüglich der zuständigen Ausländer-
behörde mit, 

1.  wo und bei welcher Behörde des anderen Mit-
gliedstaates sich der aufgenommene Ausländer 
melden soll und 

2.  welcher Zeitraum für die Ausreise zur Verfü-
gung steht. 

(2) Die Ausländerbehörde legt nach Anhörung des 
aufgenommenen Ausländers einen Zeitpunkt für die 
Ausreise fest und teilt diesen dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge mit. Dieses unterrichtet 
den anderen Mitgliedstaat über die Einzelheiten der 
Ausreise und stellt dem Ausländer die hierfür vorge-
sehene Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung 
aus, die der zuständigen Ausländerbehörde zur 
Aushändigung an den Ausländer übersandt wird. 

 

 

Kapitel 3 

Gebühren 

 

 

§ 44 

Gebühren für die Niederlassungserlaubnis 

An Gebühren sind zu erheben 
1. für die Erteilung einer Niederlassungs-

erlaubnis für Hochqualifizierte (§ 19 
200 Euro, 
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Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes) 

2. für die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis zur Ausübung einer selbstän-
digen Tätigkeit (§ 21 Abs. 4 des Auf-
enthaltsgesetzes) 

150 Euro, 

3. für die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis in allen übrigen Fällen 

85 Euro. 

 
 § 44a 

Gebühren für die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG 

An Gebühren sind zu erheben 85 Euro. 

 

§ 45 

Gebühren für die Aufenthaltserlaubnis 

An Gebühren sind zu erheben 
1. für die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis 
a) mit einer Geltungsdauer von bis zu 
einem Jahr 

50 Euro, 

   b) mit einer Geltungsdauer von mehr 
als einem Jahr 

60 Euro, 

2. für die Verlängerung einer Aufent-
haltserlaubnis 
a) für einen weiteren Aufenthalt von bis 
zu drei Monaten 

15 Euro, 

b) für einen weiteren Aufenthalt von mehr 
als drei Monaten 

30 Euro, 

3. für die durch einen Wechsel des Auf-
enthaltszwecks veranlasste Änderung 
der Aufenthaltserlaubnis einschließlich 
deren Verlängerung 

40 Euro. 

 

 

§ 46 

Gebühren für das Visum 

An Gebühren sind zu erheben 
1. a) für die Erteilung eines Flughafen-

transitvisums oder eines Schengen- 
Visums (Kategorien „A“, „B“ und 
„C“), auch für mehrmalige Einreisen 
sowie bei räumlich beschränkter 
Gültigkeit und im Fall der Ausstel-
lung an der Grenze 

60 Euro, 

  b)   für die Erteilung eines solchen Vi-
sums in Form eines Sammelvisums 
(5 bis 50 Personen) 

50 Euro 
zuzüglich 1 
Euro pro 
Person, 

2. für die Verlängerung eines Schengen- 
Visums im Bundesgebiet (§ 6 Abs. 3 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes) 

die in Num-
mer 1 Buch-
stabe a und 
b bestimm-
ten Gebüh-
ren, 

3. für die Verlängerung eines Schengen- 
Visums im Bundesgebiet über drei Mo-
nate hinaus als nationales Visum (§ 6 
Abs. 3 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes) 

die in Num-
mer 4 be-
stimmte 
Gebühr, 

4. für die Erteilung eines nationalen Vi-
sums (Kategorie „D“), auch für mehr-

30 Euro, 

§ 46 

Gebühren für das Visum 

An Gebühren sind zu erheben 
1. a) für die Erteilung eines Flughafen-

transitvisums oder eines Schengen- 
Visums (Kategorien „A“, „B“ und „C“), 
auch für mehrmalige Einreisen sowie 
bei räumlich beschränkter Gültigkeit 
und im Fall der Ausstellung an der 
Grenze 

60 Euro, 

  b)   für die Erteilung eines solchen Vi-
sums in Form eines Sammelvisums 
(5 bis 50 Personen) 

60 Euro 
zuzüglich 1 
Euro pro 
Person, 

2. für die Verlängerung eines Schengen- 
Visums im Bundesgebiet (§ 6 Abs. 3 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes) 

die in Num-
mer 1 Buch-
stabe a und 
b bestimm-
ten Gebüh-
ren, 

3. für die Verlängerung eines Schengen- 
Visums im Bundesgebiet über drei Mo-
nate hinaus als nationales Visum (§ 6 
Abs. 3 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes) 

die in Num-
mer 4 be-
stimmte 
Gebühr, 

4. für die Erteilung eines nationalen Vi-
sums (Kategorie „D“), auch für mehrma-

30 Euro, 
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malige Einreisen 

5. für die Verlängerung eines nationalen 
Visums (Kategorie „D“) 

25 Euro, 

6. für die Erteilung eines nationalen Vi-
sums bei gleichzeitiger Erteilung als 
einheitliches Visum (Kategorie „D und 
C“) 

die in Num-
mer 1 Buch-
stabe a 
bestimmte 
Gebühr.  

lige Einreisen 

5. für die Verlängerung eines nationalen 
Visums (Kategorie „D“) 

25 Euro, 

6. für die Erteilung eines nationalen Vi-
sums bei gleichzeitiger Erteilung als 
einheitliches Visum (Kategorie „D und 
C“) 

die in Num-
mer 1 Buch-
stabe a 
bestimmte 
Gebühr.  

§ 47 

Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche 
Amtshandlungen 

(1) An Gebühren sind zu erheben 
1. für die Befristung eines Einreise- und 

Aufenthaltsverbots (§ 11 Abs. 1 Satz 3 
des Aufenthaltsgesetzes) 

30 Euro, 

2. für die Erteilung einer Betretenser-
laubnis (§ 11 Abs. 2 des Aufenthaltsge-
setzes) 

30 Euro, 

3. für die Aufhebung oder Änderung einer 
Auflage zum Aufenthaltstitel auf Antrag 

30 Euro, 

4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form 
einer Beratung, die nach einem erfolg-
losen schriftlichen Hinweis zur Vermei-
dung der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes genannten Maß-
nahmen erfolgt 

15 Euro, 

5. für die Ausstellung einer Bescheini-
gung über die Aussetzung der Ab-
schiebung (§ 60a Abs. 4 des Aufent-
haltsgesetzes) 
a) nur als Klebeetikett 

25 Euro, 

b) mit Trägervordruck 30 Euro, 

6. für die Erneuerung einer Bescheini-
gung nach § 60a Abs. 4 des Aufent-
haltsgesetzes 
a) nur als Klebeetikett 

15 Euro, 

b) mit Trägervordruck 20 Euro, 

7. für die Aufhebung oder Änderung einer 
Auflage zur Aussetzung der Abschie-
bung auf Antrag 

20 Euro, 

8. für die Ausstellung einer Fiktionsbe-
scheinigung nach § 81 Abs. 5 des Auf-
enthaltsgesetzes 

20 Euro, 

9. für die Ausstellung einer Bescheini-
gung über das Aufenthaltsrecht oder 
sonstiger Bescheinigungen auf Antrag 

10 Euro, 

10. für die Ausstellung eines Aufenthalts-
titels auf besonderem Blatt 

10 Euro, 

11. für die Übertragung von Aufenthaltsti-
teln in ein anderes Dokument 

10 Euro, 

12. für die Anerkennung einer Verpflich-
tungserklärung (§ 68 des Aufenthalts-
gesetzes) 

25 Euro, 

13. für die Ausstellung eines Passier-
scheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2) 

15 Euro. 

 

 

§ 47 

Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche 
Amtshandlungen 

(1) An Gebühren sind zu erheben 
1. für die Befristung eines Einreise- und 

Aufenthaltsverbots (§ 11 Abs. 1 Satz 3 
des Aufenthaltsgesetzes) 

30 Euro, 

2. für die Erteilung einer Betretenserlaub-
nis (§ 11 Abs. 2 des Aufenthaltsgeset-
zes) 

30 Euro, 

3. für die Aufhebung oder Änderung einer 
Auflage zum Aufenthaltstitel auf Antrag 

30 Euro, 

4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form 
einer Beratung, die nach einem erfolg-
losen schriftlichen Hinweis zur Vermei-
dung der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes genannten Maß-
nahmen erfolgt 

15 Euro, 

5. für die Ausstellung einer Bescheini-
gung über die Aussetzung der Abschie-
bung (§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsge-
setzes) 
a) nur als Klebeetikett 

25 Euro, 

   b) mit Trägervordruck 30 Euro, 

6. für die Erneuerung einer Bescheini-
gung nach § 60a Abs. 4 des Aufent-
haltsgesetzes 
a) nur als Klebeetikett 

15 Euro, 

b) mit Trägervordruck 20 Euro, 

7. für die Aufhebung oder Änderung einer 
Auflage zur Aussetzung der Abschie-
bung auf Antrag 

20 Euro, 

8. für die Ausstellung einer Fiktionsbe-
scheinigung nach § 81 Abs. 5 des Auf-
enthaltsgesetzes 

20 Euro, 

9. für die Ausstellung einer Bescheini-
gung über das Aufenthaltsrecht oder 
sonstiger Bescheinigungen auf Antrag 

10 Euro, 

10. für die Ausstellung eines Aufenthalts-
titels auf besonderem Blatt 

10 Euro, 

11. für die Übertragung von Aufenthaltsti-
teln in ein anderes Dokument 

10 Euro, 

12. für die Anerkennung einer Verpflich-
tungserklärung (§ 68 des Aufenthalts-
gesetzes) 

25 Euro, 

13. für die Ausstellung eines Passier-
scheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2) 

15 Euro,. 

14. für Anerkennung einer For-
schungseinrichtung (§ 38a Abs. 1), 
deren Tätigkeit nicht überwiegend 

200 Euro. 
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(2) Keine Gebühren sind zu erheben für Änderungen 
des Aufenthaltstitels, sofern diese eine Nebenbe-
stimmung zur Ausübung einer Beschäftigung betref-
fen. 

 

aus öffentlichen Mitteln finanziert 
wird 

(2) Keine Gebühren sind zu erheben für Änderungen 
des Aufenthaltstitels, sofern diese eine Nebenbe-
stimmung zur Ausübung einer Beschäftigung betref-
fen. 

(3) Für die Ausstellung einer Aufenthaltskarte (§ 5 
Abs. 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU), die Be-
scheinigung des Daueraufenthalts (§ 5 Abs. 6 
Satz 1 des Freizügigkeitsgesetzes/EU), die Aus-
stellung der Daueraufenthaltskarte (§ 5 Abs. 6 
Satz 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU) sind, wenn 
es sich nicht um die erstmalige Ausstellung an 
Personen handelt, die das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, Gebühren in Höhe von 8 
Euro zu erheben. 

 
§ 48 

Gebühren für pass- und ausweisrechtliche Maßnah-
men 

(1) An Gebühren sind zu erheben 

§ 48 

Gebühren für pass- und ausweisrechtliche Maßnahmen 

(1) An Gebühren sind zu erheben 

1a. für die Ausstellung eines Reiseaus-
weises für Ausländer (§ 4 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1, §§ 5 bis 7), eines Reiseaus-
weises für Flüchtlinge oder eines 
Reiseausweises für Staatenlose (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4) 

59 Euro, 1. für die Ausstellung eines Reiseauswei-
ses für Ausländer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1, §§ 
5 bis 7), eines Reiseausweises für 
Flüchtlinge oder eines Reiseausweises 
für Staatenlose (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 und 5) 

30 Euro, 

1b. für die Ausstellung eines Reiseaus-
weises für Ausländer (§ 4 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1, §§ 5 bis 7), eines Reiseaus-
weises für Flüchtlinge oder eines 
Reiseausweises für Staatenlose (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4) bis zum 
vollendeten 24. Lebensjahr 

37,50 Euro, 

1c. für die Ausstellung eines vorläufigen 
Reiseausweises für Ausländer (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, §§ 5 bis 7), eines 
vorläufigen Reiseausweises für 
Flüchtlinge oder eines vorläufigen 
Reiseausweises für Staatenlose (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4) 

30 Euro,   

1d. für die Ausstellung eines Reiseaus-
weises ohne Speichermedium für 
Ausländer (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
§§ 5 bis 7), für Flüchtlinge oder für 
Staatenlose (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
und 4) für Kinder bis zum vollende-
ten zwölften Lebensjahr (§ 4 Abs. 1 
Satz 3 Halbsatz 1) 

13 Euro, 

2.  für die Verlängerung eines Reiseaus-
weises für Ausländer, eines Reiseaus-
weises für Flüchtlinge oder eines Rei-
seausweises für Staatenlose 

20 Euro, 2.  für die Verlängerung eines als vorläu-
figes Dokument (§ 4 Abs. 1 Satz 2) 
ausgestellten Reiseausweises für 
Ausländer, eines Reiseausweises für 
Flüchtlinge oder eines Reiseausweises 
für Staatenlose 

20 Euro, 

3. für die Ausstellung einer Grenzgänger-
karte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2, § 12) mit einer 
Gültigkeitsdauer von 
a) bis zu einem Jahr 

25 Euro, 3. für die Ausstellung einer Grenzgänger-
karte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2, § 12) mit einer 
Gültigkeitsdauer von 
a) bis zu einem Jahr 

25 Euro, 

 b) bis zu zwei Jahren 30 Euro,  b) bis zu zwei Jahren 30 Euro, 

4.  für die Verlängerung einer Grenzgän- 15 Euro, 4.  für die Verlängerung einer Grenzgän- 15 Euro, 



 34
gerkarte um 
a) bis zu einem Jahr 

gerkarte um 
a) bis zu einem Jahr 

    b) bis zu zwei Jahren 20 Euro,     b) bis zu zwei Jahren 20 Euro, 

5.  für die Ausstellung eines Notreiseaus-
weises (§ 4 Abs. 1 Nr. 3, § 13) 

25 Euro, 5.  für die Ausstellung eines Notreiseaus-
weises (§ 4 Abs. 1 Nr.  2, § 13) 

25 Euro, 

6.  für die Bescheinigung der Rückkehrbe-
rechtigung in das Bundesgebiet auf 
dem Notreiseausweis (§ 13 Abs. 4) 

15 Euro, 6. für die Bescheinigung der Rückkehrbe-
rechtigung in das Bundesgebiet auf 
dem Notreiseausweis (§ 13 Abs. 4) 

15 Euro, 

7.  für die Bestätigung auf einer Schüler-
sammelliste (§ 4 Abs.1 Nr. 6) 

5 Euro pro 
Person, auf 
die sich die 
Bestätigung 
jeweils be-
zieht, 

7.  für die Bestätigung auf einer Schüler-
sammelliste (§ 4 Abs.1 Nr. 5) 

5 Euro pro 
Person, auf 
die sich die 
Bestätigung 
jeweils be-
zieht, 

8. für die Ausstellung einer Bescheini-
gung über die Wohnsitzverlegung (§ 4 
Abs.1 Nr. 7, § 43 Abs. 2) 

30 Euro, 8.  für die Ausstellung einer Bescheinigung 
über die Wohnsitzverlegung (§ 4 Abs.1 
Nr. 6, § 43 Abs. 2) 

30 Euro, 

9.  für die Ausnahme von der Passpflicht 
(§ 3 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes) 

20 Euro, 9.  für die Ausnahme von der Passpflicht 
(§ 3 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes) 

20 Euro, 

10. für die Erteilung eines Ausweisersatzes 
(§ 48 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes) 

20 Euro, 10. für die Erteilung eines Ausweisersatzes 
(§ 48 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes) 

20 Euro, 

11. für die Erteilung eines Ausweisersatzes 
im Fall des § 55 Abs. 2 

30 Euro, 11. für die Erteilung eines Ausweisersatzes 
im Fall des § 55 Abs. 2 

30 Euro, 

12. für die Verlängerung eines Ausweiser-
satzes 

10 Euro, 12. für die Verlängerung eines Ausweiser-
satzes 

10 Euro, 

13. für die Änderung eines der in den 
Nummern 1 bis 12 bezeichneten Do-
kumente einschließlich der nachträgli-
chen Einbeziehung eines Kindes oder 
mehrerer Kinder in das Dokument 

10 Euro, 13. für die Änderung eines der in den 
Nummern 1 bis 12 bezeichneten Do-
kumente einschließlich der nachträgli-
chen Einbeziehung eines Kindes oder 
mehrerer Kinder in das Dokument so-
weit das zulässig ist 

10 Euro, 

14. für die Umschreibung eines der in den 
Nummern 1 bis 12 bezeichneten Do-
kumente 

15 Euro. 14. für die Umschreibung eines der in den 
Nummern 1 bis 12 bezeichneten Do-
kumente 

15 Euro. 

    

Wird der Notreiseausweis zusammen mit dem Pas-
sierschein (§ 23 Abs. 2 Satz 3, § 24 Abs. 2 Satz 3) 
ausgestellt, so wird die Gebühr nach § 47 Abs. 1 Nr. 
13 auf die für den Notreiseausweis zu erhebende 
Gebühr angerechnet. 

(2) Keine Gebühren sind zu erheben 

1.  für die Änderung eines der in Absatz 1 be-
zeichneten Dokumente, wenn die Änderung 
von Amts wegen eingetragen wird, 

2.  für die Berichtigung der Wohnortangaben in 
einem der in Absatz 1 bezeichneten Doku-
mente und 

3.  für die Eintragung eines Vermerks über die 
Eheschließung in einem Reiseausweis für 
Ausländer, einem Reiseausweis für Flüchtlin-
ge oder einem Reiseausweis für Staatenlose 

Wird der Notreiseausweis zusammen mit dem Pas-
sierschein (§ 23 Abs. 2 Satz 3, § 24 Abs. 2 Satz 3) 
ausgestellt, so wird die Gebühr nach § 47 Abs. 1 Nr. 
13 auf die für den Notreiseausweis zu erhebende 
Gebühr angerechnet. 

(2) Keine Gebühren sind zu erheben 

1.  für die Änderung eines der in Absatz 1 be-
zeichneten Dokumente, wenn die Änderung 
von Amts wegen eingetragen wird, 

2.  für die Berichtigung der Wohnortangaben in 
einem der in Absatz 1 bezeichneten Dokumen-
te und 

3.  für die Eintragung eines Vermerks über die 
Eheschließung in einem Reiseausweis für 
Ausländer, einem Reiseausweis für Flüchtlinge 
oder einem Reiseausweis für Staatenlose 

 

§ 49 

Bearbeitungsgebühren 

(1) Für die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis sind Gebühren in 
Höhe der Hälfte der in § 44 bestimmten Gebühr zu 

§ 49 

Bearbeitungsgebühren 

(1) Für die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis und einer Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG sind Gebühren in Höhe 
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erheben. 

 

(2) Für die Beantragung aller übrigen gebühren-
pflichtigen Amtshandlungen sind Bearbeitungsge-
bühren in Höhe der in den §§ 45 bis 48 Abs. 1 je-
weils bestimmten Gebühr zu erheben. 

(3) Eine Bearbeitungsgebühr wird nicht erhoben, 
wenn ein Antrag 

1.  ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Be-
hörde oder der mangelnden Handlungsfähigkeit 
des Antragstellers abgelehnt wird oder 

2.  vom Antragsteller zurückgenommen wird, bevor 
mit der sachlichen Bearbeitung begonnen wur-
de. 

 

der Hälfte der in § 44 bestimmten Gebühr zu erhe-
ben. 

(2) Für die Beantragung aller übrigen gebührenpflich-
tigen Amtshandlungen sind Bearbeitungsgebühren in 
Höhe der in den §§ 45 bis 48 Abs. 1 jeweils bestimm-
ten Gebühr zu erheben. 

(3) Eine Bearbeitungsgebühr wird nicht erhoben, 
wenn ein Antrag 

1.  ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Be-
hörde oder der mangelnden Handlungsfähigkeit 
des Antragstellers abgelehnt wird oder 

2.  vom Antragsteller zurückgenommen wird, bevor 
mit der sachlichen Bearbeitung begonnen wur-
de. 

 

§ 50 

Gebühren für Amtshandlungen zugunsten Min-
derjähriger 

(1) Für Amtshandlungen zugunsten Minderjähriger 
und die Bearbeitung von Anträgen Minderjähriger 
sind Gebühren in Höhe der Hälfte der in den §§ 44 
bis 45, 46 Nr. 3 bis 6, §§ 47, 48 Abs. 1 und § 49 Abs. 
1 und 2 bestimmten Gebühren zu erheben. Die Ge-
bühr für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis 
nach § 35 Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes 
beträgt 25 Euro. Antragsteller unter sechs Jahren 
sind von der Gebühr nach § 46 Nr. 1 und 2 befreit. 

(2) Für die zweite Ausstellung und jede weitere  

neue Ausstellung eines Reiseausweises für Auslän-
der, eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines 
Reiseausweises für Staatenlose an Minderjährige 
sind jeweils 12 Euro an Gebühren zu erheben. 

 

§ 50 

Gebühren für Amtshandlungen zugunsten Min-
derjähriger 

(1) Für Amtshandlungen zugunsten Minderjähriger 
und die Bearbeitung von Anträgen Minderjähriger 
sind Gebühren in Höhe der Hälfte der in den §§ 44 
bis 45, 46 Nr. 3 bis 6, §§ 47, 48 Abs. 1 Nr. 3 bis 14 
und § 49 Abs. 1 und 2 bestimmten Gebühren zu er-
heben. Die Gebühr für die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis nach § 35 Abs. 1 Satz 1 des Aufent-
haltsgesetzes beträgt 25 Euro. Antragsteller unter 
sechs Jahren sind von der Gebühr nach § 46 Nr. 1 
und 2 befreit. 

(2) Für die Verlängerung eines vorläufigen Reise-
ausweises für Ausländer, für Flüchtlinge oder für 
Staatenlose an Kinder bis zum vollendeten zwölf-
ten Lebensjahr sind jeweils 6 Euro an Gebühren 
zu erheben. 

 

§ 51 

Widerspruchsgebühr 

(1) An Gebühren sind zu erheben für den Wider-
spruch gegen 

§ 51 

Widerspruchsgebühr 

(1) An Gebühren sind zu erheben für den Wider-
spruch gegen 

 
1. die Ablehnung einer gebührenpflich-

tigen Amtshandlung 
die Hälfte der für 
die Amtshand-
lung nach den 
§§ 44 bis 48 
Abs. 1 und § 50 
zu erhebenden 
Gebühr, 

1. die Ablehnung einer gebührenpflich-
tigen Amtshandlung 

die Hälfte der für 
die Amtshand-
lung nach den 
§§ 44 bis 48 
Abs. 1 und § 50 
zu erhebenden 
Gebühr, 

2. eine Bedingung oder eine Auflage 
des Visums, der Aufenthaltserlaubnis 
oder der Aussetzung der Abschie-
bung 

50 Euro, 2. eine Bedingung oder eine Auflage 
des Visums, der Aufenthaltserlaubnis 
oder der Aussetzung der Abschie-
bung 

50 Euro, 

3. die Feststellung der Ausländerbe-
hörde über die Verpflichtung zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs (§ 
44a Abs. 1 Satz 2 des Aufenthaltsge-
setzes) 

20 Euro, 3. die Feststellung der Ausländerbe-
hörde über die Verpflichtung zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs (§ 
44a Abs. 1 Satz 2 des Aufenthaltsge-
setzes) 

20 Euro, 

  3a. die verpflichtende Aufforderung 50 Euro, 
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zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs (§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
des Aufenthaltsgesetzes) 

4. die Ausweisung 55 Euro, 4. die Ausweisung 55 Euro, 

5. die Abschiebungsandrohung 55 Euro, 5. die Abschiebungsandrohung 55 Euro, 

6. eine Rückbeförderungsverfügung (§ 
64 des Aufenthaltsgesetzes) 

55 Euro, 6. eine Rückbeförderungsverfügung (§ 
64 des Aufenthaltsgesetzes) 

55 Euro, 

7. eine Untersagungs- oder Zwangs-
geldverfügung (§ 63 Abs. 2 und 3 des 
Aufenthaltsgesetzes) 

55 Euro, 7. eine Untersagungs- oder Zwangs-
geldverfügung (§ 63 Abs. 2 und 3 des 
Aufenthaltsgesetzes) 

55 Euro, 

8. die Anordnung einer Sicherheitsleis-
tung (§ 66 Abs. 5 des Aufenthaltsge-
setzes) 

55 Euro, 8. die Anordnung einer Sicherheitsleis-
tung (§ 66 Abs. 5 des Aufenthaltsge-
setzes) 

55 Euro, 

9. einen Leistungsbescheid (§ 67 Abs. 
3 des Aufenthaltsgesetzes) 

55 Euro. 9. einen Leistungsbescheid (§ 67 Abs. 
3 des Aufenthaltsgesetzes) 

55 Euro., 

  10. den Widerruf oder die Rücknah-
me der Anerkennung einer For-
schungseinrichtung (§ 38b Abs. 1 
oder 2), deren Tätigkeit nicht über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln 
finanziert wird 

55 Euro. 

(2) Eine Gebühr nach Absatz 1 Nr. 5 wird nicht erho-
ben, wenn die Abschiebungsandrohung nur mit der 
Begründung angefochten wird, dass der Verwal-
tungsakt aufzuheben ist, auf dem die Ausreisepflicht 
beruht. 

(3) § 49 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 

(2) Eine Gebühr nach Absatz 1 Nr. 5 wird nicht erho-
ben, wenn die Abschiebungsandrohung nur mit der 
Begründung angefochten wird, dass der Verwal-
tungsakt aufzuheben ist, auf dem die Ausreisepflicht 
beruht. 

(3) § 49 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

§ 52 

Befreiungen und Ermäßigungen 

(1) Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige 
ledige Kinder Deutscher sowie die Eltern minderjäh-
riger Deutscher sind von den Gebühren nach 

1.  § 44 Nr. 3 für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis, 

 
 

2.  § 45 Nr. 1 und 2 für die Erteilung oder Verlänge-
rung einer Aufenthaltserlaubnis, 

3.  § 46 Nr. 1, 4 und 6 für die Erteilung eines Vi-
sums, 

4.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fikti-
onsbescheinigung, 

5.  § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Übertragung eines 
Aufenthaltstitels in ein anderes Dokument und 

6.  § 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von An-
trägen auf Vornahme der in den Nummern 1 bis 
4 genannten Amtshandlungen befreit. 

(2) Bei Staatsangehörigen der Schweiz ermäßigt 
sich die Gebühr nach 

1.  § 45 für die Erteilung oder Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis oder deren durch Zweck-
wechsel veranlasste Änderung, 

2.  § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 für die Ausstellung oder 

§ 52 

Befreiungen und Ermäßigungen 

(1) Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige 
ledige Kinder Deutscher sowie die Eltern minderjäh-
riger Deutscher sind von den Gebühren nach 

1.  § 44 Nr. 3 für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis, 

1a.  § 44a für die Erteilung einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG, 

2.  § 45 Nr. 1 und 2 für die Erteilung oder Verlänge-
rung einer Aufenthaltserlaubnis, 

3.  § 46 Nr. 1, 4 und 6 für die Erteilung eines Vi-
sums, 

4.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fikti-
onsbescheinigung, 

5.  § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Übertragung eines 
Aufenthaltstitels in ein anderes Dokument und 

6.  § 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von An-
trägen auf Vornahme der in den Nummern 1 bis 
4 genannten Amtshandlungen befreit. 

(2) Bei Staatsangehörigen der Schweiz ermäßigt sich 
die Gebühr nach 

1.  § 45 für die Erteilung oder Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis oder deren durch Zweck-
wechsel veranlasste Änderung, 

2.  § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 für die Ausstellung oder 
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Verlängerung einer Grenzgängerkarte 

auf 8 Euro, wenn sie das 21. Lebensjahr vollendet 
haben, und entfällt, wenn sie das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Die Gebühren nach § 47 
Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fiktionsbe-
scheinigung und nach § 49 Abs. 2 für die Bearbei-
tung von Anträgen auf Vornahme der in den Num-
mern 1 und 2 genannten Amtshandlungen entfallen 
bei Staatsangehörigen der Schweiz. 

(3) Asylberechtigte und sonstige Ausländer, die im 
Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer 
Flüchtlinge genießen, sind von den Gebühren nach 

1.  § 44 Nr. 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Ertei-
lung und Übertragung der Niederlassungser-
laubnis, 

2.  § 45 Nr. 1 und 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die 
Erteilung, Verlängerung und Übertragung der 
Aufenthaltserlaubnis, 

3.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fikti-
onsbescheinigung sowie 

4.  § 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von An-
trägen auf Vornahme der in den Nummern 1 
und 2 genannten Amtshandlungen 

befreit. 

(4) Personen, die aus besonders gelagerten politi-
schen Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
ein Aufenthaltsrecht nach § 23 Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes erhalten, sind von den Gebühren nach 

1.  § 44 Nr. 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Ertei-
lung und Übertragung der Niederlassungser-
laubnis sowie 

2.  § 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von An-
trägen auf Vornahme der in Nummer 1 genann-
ten Amtshandlungen befreit. 

(5) Ausländer, die für ihren Aufenthalt im Bundesge-
biet ein Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalten, 
sind von den Gebühren nach 

1.  § 46 Nr. 4 und 6 für die Erteilung des Visums, 

2.  § 45 Nr. 1 und 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die 
Erteilung, Verlängerung und Übertragung der 
Aufenthaltserlaubnis, 

3.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Erteilung einer Fikti-
onsbescheinigung sowie 

4.  § 49 Abs. 2 für die Bearbeitung von Anträgen 
auf Vornahme der in Nummer 2 genannten 
Amtshandlungen 

befreit. Satz 1 Nr. 1 gilt auch für die Ehegatten oder 
Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kinder, 
soweit diese in die Förderung einbezogen sind. 

(6) Zugunsten von Ausländern, die im Bundesgebiet 
kein Arbeitsentgelt beziehen und nur eine Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung oder eine Umschulung erhalten, 
können die in Absatz 5 bezeichneten Gebühren er-
mäßigt oder kann von ihrer Erhebung abgesehen 
werden. 

Verlängerung einer Grenzgängerkarte 

auf 8 Euro, wenn sie das 21. Lebensjahr vollendet 
haben, und entfällt bei der erstmaligen Ausstel-
lung, wenn sie das 21. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben. Die Gebühren nach § 47 Abs. 1 Nr. 8 für 
die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung und 
nach § 49 Abs. 2 für die Bearbeitung von Anträgen 
auf Vornahme der in den Nummern 1 und 2 genann-
ten Amtshandlungen entfallen bei Staatsangehörigen 
der Schweiz. 

(3) Asylberechtigte und sonstige Ausländer, die im 
Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer 
Flüchtlinge genießen, sind von den Gebühren nach 

1.  § 44 Nr. 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Ertei-
lung und Übertragung der Niederlassungser-
laubnis, 

2.  § 45 Nr. 1 und 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die 
Erteilung, Verlängerung und Übertragung der 
Aufenthaltserlaubnis, 

3.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fikti-
onsbescheinigung sowie 

4.  § 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von An-
trägen auf Vornahme der in den Nummern 1 
und 2 genannten Amtshandlungen 

befreit. 

(4) Personen, die aus besonders gelagerten politi-
schen Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
ein Aufenthaltsrecht nach § 23 Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes erhalten, sind von den Gebühren nach 

1.  § 44 Nr. 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Ertei-
lung und Übertragung der Niederlassungser-
laubnis sowie 

2.  § 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von An-
trägen auf Vornahme der in Nummer 1 genann-
ten Amtshandlungen befreit. 

(5) Ausländer, die für ihren Aufenthalt im Bundesge-
biet ein Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalten, 
sind von den Gebühren nach 

1.  § 46 Nr. 4 und 6 für die Erteilung des Visums, 

2.  § 45 Nr. 1 und 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die 
Erteilung, Verlängerung und Übertragung der 
Aufenthaltserlaubnis, 

3.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Erteilung einer Fikti-
onsbescheinigung sowie 

4.  § 49 Abs. 2 für die Bearbeitung von Anträgen 
auf Vornahme der in Nummer 2 genannten 
Amtshandlungen 

befreit. Satz 1 Nr. 1 gilt auch für die Ehegatten oder 
Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kinder, 
soweit diese in die Förderung einbezogen sind. 

(6) Zugunsten von Ausländern, die im Bundesgebiet 
kein Arbeitsentgelt beziehen und nur eine Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung oder eine Umschulung erhalten, 
können die in Absatz 5 bezeichneten Gebühren er-
mäßigt oder kann von ihrer Erhebung abgesehen 
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(7) Gebühren können ermäßigt oder von ihrer Erhe-
bung kann abgesehen werden, wenn die Amtshand-
lung der Wahrung kultureller, außenpolitischer, ent-
wicklungspolitischer oder sonstiger erheblicher öf-
fentlicher Interessen dient oder aus humanitären 
Gründen erfolgt. 

(8) Schüler, Studenten, postgraduierte Studenten 
und begleitende Lehrer im Rahmen einer Reise zu 
Studien- oder Ausbildungszwecken und Forscher 
aus Drittstaaten im Sinne der Empfehlung Nr. 
2005/761/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. September 2005 zur Erleichterung 
der Ausstellung einheitlicher Visa durch die Mitglied-
staaten für den kurzfristigen Aufenthalt an Forscher 
aus Drittstaaten, die sich zu Forschungszwecken 
innerhalb der Gemeinschaft bewegen (ABl. EU Nr. 
L 289, S. 23), sind von der Gebühr nach § 46 Nr. 1 
befreit. 

 

werden. 

(7) Gebühren können ermäßigt oder von ihrer Erhe-
bung kann abgesehen werden, wenn die Amtshand-
lung der Wahrung kultureller, außenpolitischer, ent-
wicklungspolitischer oder sonstiger erheblicher öf-
fentlicher Interessen dient oder aus humanitären 
Gründen erfolgt. 

(8) Schüler, Studenten, postgraduierte Studenten 
und begleitende Lehrer im Rahmen einer Reise zu 
Studien- oder Ausbildungszwecken und Forscher aus 
Drittstaaten im Sinne der Empfehlung Nr. 
2005/761/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. September 2005 zur Erleichterung der 
Ausstellung einheitlicher Visa durch die Mitgliedstaa-
ten für den kurzfristigen Aufenthalt an Forscher aus 
Drittstaaten, die sich zu Forschungszwecken inner-
halb der Gemeinschaft bewegen (ABl. EU Nr. L 289, 
S. 23), sind von der Gebühr nach § 46 Nr. 1 befreit. 

 

§ 53 

Befreiung und Ermäßigung aus Billigkeitsgrün-
den 

(1) Ausländer, die ihren Lebensunterhalt nicht ohne 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten 
oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bestreiten können, 
sind von den Gebühren nach 

1.  § 45 Nr. 1 und 2 für die Erteilung oder Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis, 

2.  § 47 Abs. 1 Nr. 5 und 6 für die Ausstellung oder 
Erneuerung der Bescheinigung über die Aus-
setzung der Abschiebung (§ 60a Abs. 4 des 
Aufenthaltsgesetzes), 

3.  § 47 Abs. 1 Nr. 3 und 7 für die Aufhebung oder 
Änderung einer Auflage zur Aufenthaltserlaub-
nis oder zur Aussetzung der Abschiebung, 

4.  § 47 Abs. 1 Nr. 4 für den Hinweis in Form der 
Beratung, 

5.  § 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fikti-
onsbescheinigung, 

6.  § 47 Abs. 1 Nr. 10 für die Ausstellung des Auf-
enthaltstitels auf besonderem Blatt, 

7.  § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Übertragung eines 
Aufenthaltstitels in ein anderes Dokument, 

8.  § 48 Abs. 1 Nr. 10 und 12 für die Erteilung und 
Verlängerung eines Ausweisersatzes und 

9.  § 49 Abs. 2 für die Bearbeitung von Anträgen 
auf Vornahme der in den Nummern 1 bis 3 und 
6 bis 8 bezeichneten Amtshandlungen befreit; 
sonstige Gebühren können ermäßigt oder von 
ihrer Erhebung kann abgesehen werden. 

(2) Gebühren können ermäßigt oder von ihrer Erhe-
bung kann abgesehen werden, wenn es mit Rück-
sicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ge-
bührenpflichtigen in Deutschland geboten ist. 
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§ 54 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die Befrei-
ung oder die Höhe von Gebühren werden durch die 
Regelungen in diesem Kapitel nicht berührt. 

 

 

Kapitel 4 

Ordnungsrechtliche Vorschriften 

 

 

§ 55 

Ausweisersatz 

(1) Einem Ausländer, 

1.  der einen anerkannten und gültigen Pass oder 
Passersatz nicht besitzt und nicht in zumutbarer 
Weise erlangen kann oder 

2.  dessen Pass oder Passersatz einer inländi-
schen Behörde vorübergehend überlassen wur-
de, 

wird auf Antrag ein Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2, § 78 
Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes) ausgestellt, sofern 
er einen Aufenthaltstitel besitzt oder seine Abschie-
bung ausgesetzt ist. Eines Antrages bedarf es nicht, 
wenn ein Antrag des Ausländers auf Ausstellung 
eines Reiseausweises für Ausländer, eines Reise-
ausweises für Flüchtlinge oder eines Reiseauswei-
ses für Staatenlose abgelehnt wird und die Voraus-
setzungen des Satzes 1 erfüllt sind. § 5 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

(2) Einem Ausländer, dessen Pass oder Passersatz 
der im Inland belegenen oder für das Bundesgebiet 
konsularisch zuständigen Vertretung eines auswärti-
gen Staates zur Durchführung eines Visumverfah-
rens vorübergehend überlassen wurde, kann auf 
Antrag ein Ausweisersatz ausgestellt werden, wenn 
dem Ausländer durch seinen Herkunftsstaat kein 
weiterer Pass oder Passersatz ausgestellt wird. 

(3) Die Gültigkeitsdauer des Ausweisersatzes richtet 
sich nach der Gültigkeit des mit ihm verbundenen 
Aufenthaltstitels oder der Dauer der Aussetzung der 
Abschiebung, sofern keine kürzere Gültigkeitsdauer 
eingetragen ist. 

 

 

§ 56 

Ausweisrechtliche Pflichten 

Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, ist 
verpflichtet, 

1.  so rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
seines Passes oder Passersatzes die Verlänge-
rung oder Neuausstellung eines Passes oder 
Passersatzes zu beantragen, dass mit der Neu-
erteilung oder Verlängerung innerhalb der Gül-
tigkeitsdauer des bisherigen Passes oder Pass-

§ 56 

Ausweisrechtliche Pflichten 

(1) Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, 
ist verpflichtet, 

1.  in Fällen, in denen er keinen anerkannten 
und gültigen Pass oder Passersatz besitzt, 
unverzüglich, ansonsten so rechtzeitig vor Ab-
lauf der Gültigkeitsdauer seines Passes oder 
Passersatzes die Verlängerung oder Neuaus-
stellung eines Passes oder Passersatzes zu be-
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ersatzes gerechnet werden kann, 

 

 

2.  unverzüglich einen neuen Pass oder Passer-
satz zu beantragen, wenn der bisherige Pass 
oder Passersatz aus anderen Gründen als we-
gen Ablaufs der Gültigkeitsdauer ungültig ge-
worden oder abhanden gekommen ist, 

3.  unverzüglich einen neuen Pass oder Passer-
satz oder die Änderung seines bisherigen Pas-
ses oder Passersatzes zu beantragen, sobald 
im Pass oder Passersatz enthaltene Angaben 
unzutreffend sind, 

4.  unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantra-
gen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen 
nach § 55 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind und kein 
deutscher Passersatz beantragt wurde,  

5.  der für den Wohnort, ersatzweise den Aufent-
haltsort im Inland zuständigen Ausländerbehör-
de oder einer anderen nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle unverzüglich den Verlust und 
das Wiederauffinden seines Passes, seines 
Passersatzes oder seines Ausweisersatzes an-
zuzeigen; bei Verlust im Ausland kann die An-
zeige auch gegenüber einer deutschen Aus-
landsvertretung erfolgen, welche die zuständige 
oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde un-
terrichtet, 

6.  einen wieder aufgefundenen Pass oder Passer-
satz unverzüglich zusammen mit sämtlichen 
nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder in- 
oder ausländischen Passersatzpapieren der für 
den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im 
Inland zuständigen Ausländerbehörde vorzule-
gen, selbst wenn er den Verlust des Passes 
oder Passersatzes nicht angezeigt hat; bei Ver-
lust im Ausland kann die Vorlage auch bei einer 
deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche 
die zuständige oder zuletzt zuständige Auslän-
derbehörde unterrichtet, 

7.  seinen deutschen Passersatz unverzüglich 
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer oder, sofern 
eine deutsche Auslandsvertretung dies durch 
Eintragung im Passersatz angeordnet hat, nach 
der Einreise der zuständigen Ausländerbehörde 
vorzulegen; dies gilt nicht für Bescheinigungen 
über die Wohnsitzverlegung (§ 43 Abs. 2), 
Standardreisedokumente für die Rückführung (§ 
1 Abs. 8) und für Schülersammellisten (§ 1 Abs. 
5), und 

8.  seinen Pass oder Passersatz zur Anbringung 
von Vermerken über Ort und Zeit der Ein- und 
Ausreise, des Antreffens im Bundesgebiet so-
wie über Maßnahmen und Entscheidungen 
nach dem Aufenthaltsgesetz in seinem Pass 
oder Passersatz durch die Ausländerbehörden 
oder die Polizeibehörden des Bundes oder der 
Länder sowie die sonstigen mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörden auf Verlangen vorzule-

antragen, dass mit der Neuerteilung oder Ver-
längerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des 
bisherigen Passes oder Passersatzes gerechnet 
werden kann, 

2.  unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz 
zu beantragen, wenn der bisherige Pass oder 
Passersatz aus anderen Gründen als wegen 
Ablaufs der Gültigkeitsdauer ungültig geworden 
oder abhanden gekommen ist, 

3.  unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz 
oder die Änderung seines bisherigen Passes 
oder Passersatzes zu beantragen, sobald im 
Pass oder Passersatz enthaltene Angaben un-
zutreffend sind, 

4.  unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantra-
gen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen 
nach § 55 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind und kein 
deutscher Passersatz beantragt wurde,  

5.  der für den Wohnort, ersatzweise den Aufent-
haltsort im Inland zuständigen Ausländerbehör-
de oder einer anderen nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle unverzüglich den Verlust und 
das Wiederauffinden seines Passes, seines 
Passersatzes oder seines Ausweisersatzes an-
zuzeigen; bei Verlust im Ausland kann die An-
zeige auch gegenüber einer deutschen Aus-
landsvertretung erfolgen, welche die zuständige 
oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde un-
terrichtet, 

6.  einen wieder aufgefundenen Pass oder Passer-
satz unverzüglich zusammen mit sämtlichen 
nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder in- 
oder ausländischen Passersatzpapieren der für 
den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im 
Inland zuständigen Ausländerbehörde vorzule-
gen, selbst wenn er den Verlust des Passes o-
der Passersatzes nicht angezeigt hat; bei Ver-
lust im Ausland kann die Vorlage auch bei einer 
deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche 
die zuständige oder zuletzt zuständige Auslän-
derbehörde unterrichtet, 

7.  seinen deutschen Passersatz unverzüglich nach 
Ablauf der Gültigkeitsdauer oder, sofern eine 
deutsche Auslandsvertretung dies durch Eintra-
gung im Passersatz angeordnet hat, nach der 
Einreise der zuständigen Ausländerbehörde vor-
zulegen; dies gilt nicht für Bescheinigungen über 
die Wohnsitzverlegung (§ 43 Abs. 2), Standard-
reisedokumente für die Rückführung (§ 1 Abs. 
8) und für Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5), und 

8.  seinen Pass oder Passersatz zur Anbringung 
von Vermerken über Ort und Zeit der Ein- und 
Ausreise, des Antreffens im Bundesgebiet sowie 
über Maßnahmen und Entscheidungen nach 
dem Aufenthaltsgesetz in seinem Pass oder 
Passersatz durch die Ausländerbehörden oder 
die Polizeibehörden des Bundes oder der Län-
der sowie die sonstigen mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
beauftragten Behörden auf Verlangen vorzule-
gen und die Vornahme einer solchen Eintragung 
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gen und die Vornahme einer solchen Eintra-
gung zu dulden. 

 

zu dulden. 

(2) Ausländer, denen nach dem Abkommen vom 
21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit zum Nach-
weis ihres Aufenthaltsrechts eine Aufenthaltser-
laubnis oder eine Grenzgängerkarte auszustellen 
ist, haben innerhalb von drei Monaten nach der 
Einreise ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde 
anzuzeigen. Die Anzeige muss folgende Daten 
des Ausländers enthalten: 

1. Namen, 

2. Vornamen, 

3. frühere Namen, 

4. Geburtsdatum und -ort, 

5. Anschrift im Inland, 

6. frühere Anschriften, 

7. gegenwärtige und frühere Staatsangehö-
rigkeiten, 

8. Zweck, Beginn und Dauer des Aufenthalts 
und 

9. das eheliche oder Verwandtschaftsverhält-
nis zu der Person, von der er ein Aufent-
haltsrecht ableitet. 

 

§ 57 

Vorlagepflicht beim Vorhandensein mehrerer 
Ausweisdokumente 

Besitzt ein Ausländer mehr als einen Pass, Passer-
satz oder deutschen Ausweisersatz, so hat er der 
zuständigen Ausländerbehörde jedes dieser Papiere 
unverzüglich vorzulegen. 

 

 

Kapitel 5 

Verfahrensvorschriften 

Abschnitt 1 
Muster für Aufenthaltstitel , Pass - und Ausweis-
ersatz und sonstige Dokumente 

 

 

§ 58 

Vordruckmuster 

Für die Ausstellung der Vordrucke sind als Vor-
druckmuster zu verwenden: 

1.  für den Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes) das in Anlage D1 abgedruckte 
Muster, 

2.  für die Bescheinigung über die Aussetzung der 
Abschiebung (Duldung; § 60a Abs. 4 des Auf-
enthaltsgesetzes) das in Anlage D2a abge-
druckte Muster (Klebeetikett), sofern ein aner-
kannter und gültiger Pass oder Passersatz nicht 

§ 58 

Vordruckmuster 

Für die Ausstellung der Vordrucke sind als Vor-
druckmuster zu verwenden: 

1.  für den Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes) das in Anlage D1 abgedruckte 
Muster, 

2.  für die Bescheinigung über die Aussetzung der 
Abschiebung (Duldung; § 60a Abs. 4 des Auf-
enthaltsgesetzes) das in Anlage D2a abge-
druckte Muster (Klebeetikett), sofern ein aner-
kannter und gültiger Pass oder Passersatz nicht 
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vorhanden ist und die Voraussetzungen für die 
Ausstellung eines Ausweisersatzes nach § 55 
nicht vorliegen, in Verbindung mit dem in Anla-
ge D2b abgedruckten Muster (Trägervordruck), 

3.  für die Fiktionsbescheinigung (§ 81 Abs. 5 des 
Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage D3 abge-
druckte Muster, 

4.  für den Reiseausweis für Ausländer (§ 4 Abs. 1 
Nr. 1) das in Anlage D4a abgedruckte Muster, 

 

 

 

 

5.  für die Grenzgängerkarte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) das 
in Anlage D5 abgedruckte Muster, 

6.  für den Notreiseausweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 3) das 
in Anlage D6 abgedruckte Muster, 

7.  für den Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 4 Abs. 1 
Nr. 4) das in Anlage D7 abgedruckte Muster, 

8.  für den Reiseausweis für Staatenlose (§ 4 Abs. 
1 Nr. 5) das in Anlage D8 abgedruckte Muster, 

9.  für die Bescheinigung über die Wohnsitzverle-
gung (§ 4 Abs. 1 Nr. 7) das in Anlage D9 abge-
druckte Muster, 

10.  für das Standardreisedokument für die Rückfüh-
rung (§ 4 Abs. 1 Nr. 8) das in Anlage D10 ab-
gedruckte Muster, 

11.  für das Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel und zur 
Bescheinigung über die Aussetzung der Ab-
schiebung das in Anlage D11 abgedruckte Mus-
ter und 

12.  für die Bescheinigung über die Aufenthaltsges-
tattung (§ 63 des Asylverfahrensgesetzes) das 
in Anlage D12 abgedruckte Muster. 

 

vorhanden ist und die Voraussetzungen für die 
Ausstellung eines Ausweisersatzes nach § 55 
nicht vorliegen, in Verbindung mit dem in Anlage 
D2b abgedruckten Muster (Trägervordruck), 

3.  für die Fiktionsbescheinigung (§ 81 Abs. 5 des 
Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage D3 abge-
druckte Muster, 

4.  für den Reiseausweis für Ausländer (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1)  

a) das in Anlage D4c abgedruckte Muster, 

b) für die Ausstellung als vorläufiges Do-
kument (§ 4 Abs. 1 Satz 2) das in Anlage 
D4d abgedruckte Muster, 

5.  für die Grenzgängerkarte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 12) 
das in Anlage D5a abgedruckte Muster, 

6.  für den Notreiseausweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 3) das 
in Anlage D6 abgedruckte Muster, 

7.  für den Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 4)  

a) das in Anlage D7a abgedruckte Muster, 

b) für die Ausstellung als vorläufiges Do-
kument (§ 4 Abs. 1 Satz 2) das in Anlage 
D7b abgedruckte Muster, 

8.  für den Reiseausweis für Staatenlose (§ 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 5)  

a) das in Anlage D8a abgedruckte Muster, 

b) für die Ausstellung als vorläufiges Do-
kument (§ 4 Abs. 1 Satz 2) das in Anlage 
D8b abgedruckte Muster, 

9.  für die Bescheinigung über die Wohnsitzverle-
gung (§ 4 Abs. 1 Nr. 6 7) das in Anlage D9 ab-
gedruckte Muster, 

10.  für das Standardreisedokument für die Rückfüh-
rung (§ 4 Abs. 1 Nr. 7 8) das in Anlage D10 ab-
gedruckte Muster, 

11.  für das Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel und zur 
Bescheinigung über die Aussetzung der Ab-
schiebung das in Anlage D11 abgedruckte Mus-
ter und,  

12.  für die Bescheinigung über die Aufenthaltsges-
tattung (§ 63 des Asylverfahrensgesetzes) das 
in Anlage D12 abgedruckte Muster.,  

13. für die Aufenthaltskarte für Familienangehö-
rige eines Unionsbürgers oder eines Staats-
angehörigen eines EWR-Staates (§ 5 Abs. 2 
des Freizügigkeitsgesetzes/EU) und die Auf-
enthaltserlaubnis, die Ausländern ausge-
stellt wird, die auf Grund des Abkommens 
vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-
ten einerseits und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft andererseits über die Frei-
zügigkeit ein Aufenthaltsrecht besitzen, das 
in Anlage D15 abgedruckte Muster und 

14. Bescheinigung des Daueraufenthalts für 
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Unionsbürger oder Staatsangehörige eines 
EWR-Staates und die Daueraufenthaltskarte 
für Familienangehörige von Unionsbürgern 
oder von Staatsangehörigen eines EWR-
Staates (§ 5 Abs. 6 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU) das in Anlage D16 abgedruckte Mus-
ter. 

Die nach den Mustern in den Anlagen D4c, D7a, 
D8a ausgestellten Passersatzpapiere werden 
nicht verlängert. 
 

§ 59 

Muster der Aufenthaltstitel 

(1) Das Muster des Aufenthaltstitels nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes (Visum) richtet 
sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des 
Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche Visa-
gestaltung (ABl. EG Nr. L 164 S. 1), zuletzt geändert 
durch Anhang II Nr. 18 Buchstabe B der Akte über 
die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik 
Polen, der Republik Slowenien und der Slowaki-
schen Republik und die Anpassungen der die Euro-
päische Union begründenden Verträge (ABl. EU 
2003 Nr. L 236 S. 718), in der jeweils geltenden Fas-
sung. Es ist in Anlage D13a abgedruckt. Für die 
Verlängerung im Inland ist das in Anlage D13b ab-
gedruckte Muster zu verwenden.  

(2) Die Muster der Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes (Aufenthaltser-
laubnis und Niederlassungserlaubnis) richten sich 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates 
vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (ABl. EG 
Nr. L 157 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. Sie 
sind in Anlage D14 abgedruckt. 

(3) Bei der Niederlassungserlaubnis und der Aufent-
haltserlaubnis ist im Feld für Anmerkungen die für 
die Erteilung maßgebliche Rechtsgrundlage einzu-
tragen. 

 

§ 59 

Muster der Aufenthaltstitel 

(1) Das Muster des Aufenthaltstitels nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes (Visum) richtet 
sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Ra-
tes vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche Visa-
gestaltung (ABl. EG Nr. L 164 S. 1), zuletzt geändert 
durch Anhang II Nr. 18 Buchstabe B der Akte über 
die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Re-
publik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Po-
len, der Republik Slowenien und der Slowakischen 
Republik und die Anpassungen der die Europäische 
Union begründenden Verträge (ABl. EU 2003 Nr. L 
236 S. 718), in der jeweils geltenden Fassung. Es ist 
in Anlage D13a abgedruckt. Für die Verlängerung im 
Inland ist das in Anlage D13b abgedruckte Muster zu 
verwenden.  

(2) Die Muster der Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes (Aufent-
haltserlaubnis und, Niederlassungserlaubnis und 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG richten sich 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates 
vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (ABl. EG 
Nr. L 157 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. Sie 
sind in Anlage D14 abgedruckt. 

(3) Bei der Niederlassungserlaubnis, der Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG und der Aufenthaltser-
laubnis ist im Feld für Anmerkungen die für die Ertei-
lung maßgebliche Rechtsgrundlage einzutragen. 

(4) In einer Aufenthaltserlaubnis, die nach § 20 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt wird, oder in ei-
nem zu dieser Aufenthaltserlaubnis gehörenden 
Zusatzblatt nach Anlage D11 oder Trägervor-
druck nach Anlage D1 wird der Vermerk „For-
scher“ eingetragen. 

(5) Ist in einem Aufenthaltstitel die Nebenbe-
stimmung eingetragen, wonach die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit nicht gestattet ist, bezieht 
sich diese Nebenbestimmung nicht auf die in § 17 
Abs. 2 genannten Tätigkeiten, sofern im Aufent-
haltstitel nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist. 
(6) Wenn die Grenzbehörde die Einreise nach 
§ 60a Abs. 2a Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes 
zulässt und eine Duldung ausstellt, vermerkt sie 
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dies auf dem nach § 58 Nr. 2 vorgesehenen Vor-
druck. 

 

§ 60 

Lichtbild 

(1) Der Ausländer, für den ein Dokument nach § 58 
oder § 59 ausgestellt werden soll, hat der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen ein aktuelles Lichtbild 
vorzulegen oder bei der Anfertigung eines Lichtbil-
des mitzuwirken. 

(2) Das Lichtbild muss den in § 3 der Passmuster-
verordnung vom 8. August 2005 (BGBl. I S. 2306) in 
der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anforde-
rungen entsprechen und den Ausländer zweifelsfrei 
erkennen lassen. Es muss die Person ohne Ge-
sichts- und Kopfbedeckung zeigen. Die zuständige 
Behörde kann hinsichtlich der Kopfbedeckung Aus-
nahmen zulassen oder anordnen, sofern gewährleis-
tet ist, dass die Person hinreichend identifiziert wer-
den kann. 

(3) Das Lichtbild darf von den zuständigen Behörden 
zum Zwecke des Einbringens in ein Dokument nach 
§ 58 oder § 59 und zum späteren Abgleich mit dem 
tatsächlichen Aussehen des Dokumenteninhabers 
verarbeitet und genutzt werden. 

 

§ 60 

Lichtbild 

(1) Lichtbilder müssen den in § 5 der Passver-
ordnung vom …[einsetzen] in der jeweils gelten-
den Fassung festgelegten Anforderungen ent-
sprechen und den Ausländer zweifelsfrei erken-
nen lassen. Sie müssen die Person ohne Ge-
sichts- und Kopfbedeckung zeigen. Die zuständi-
ge Behörde kann hinsichtlich der Kopfbedeckung 
Ausnahmen zulassen oder anordnen, sofern ge-
währleistet ist, dass die Person hinreichend iden-
tifiziert werden kann.  

(2) Der Ausländer, für den ein Dokument nach § 
58 oder § 59 ausgestellt werden soll, hat der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen ein aktuelles 
Lichtbild nach Absatz 1 vorzulegen oder bei der 
Anfertigung eines Lichtbildes mitzuwirken.  

(3) Das Lichtbild darf von den zuständigen Be-
hörden zum Zweck des Einbringens in ein Doku-
ment nach § 58 oder § 59 und zum späteren Ab-
gleich mit dem tatsächlichen Aussehen des Do-
kumenteninhabers verarbeitet und genutzt wer-
den. 
 

§ 61 

Sicherheitsstandard, Ausstellungstechnik 

(1) Die produktions- und sicherheitstechnischen 
Spezifikationen für die nach dieser Verordnung be-
stimmten Vordruckmuster werden vom Bundesminis-
terium des Innern festgelegt. Sie werden nicht veröf-
fentlicht. 

(2) Einzelheiten zum technischen Verfahren für das 
Ausfüllen der bundeseinheitlichen Vordrucke werden 
vom Bundesministerium des Innern festgelegt und 
bekannt gemacht. 

 

 

Abschnitt 2
Datenverarbeitung und Datenschutz 

Unterabschnitt 1
Führung von Ausländerdateien durch die Aus-
länderbehörden und die Auslandsvertretungen 

 

 

§ 62 

Dateienführungspflicht der Ausländerbehörden 

Die Ausländerbehörden führen zwei Dateien unter 
den Bezeichnungen „Ausländerdatei A“ und „Aus-
länderdatei B“. 
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§ 63 

Ausländerdatei A 

(1) In die Ausländerdatei A werden die Daten eines 
Ausländers aufgenommen, 

1.  der bei der Ausländerbehörde 

a) die Erteilung oder Verlängerung eines Aufent-
haltstitels beantragt oder 

b) einen Asylantrag einreicht, 

2.  dessen Aufenthalt der Ausländerbehörde von 
der Meldebehörde oder einer sonstigen Behör-
de mitgeteilt wird, sofern er sich länger als drei 
Monate im Bundesgebiet aufhält, oder 

3.  für oder gegen den die Ausländerbehörde eine 
ausländerrechtliche Maßnahme oder Entschei-
dung trifft. 

(2) Die Daten sind unverzüglich in der Datei zu spei-
chern, sobald die Ausländerbehörde mit dem 
Ausländer befasst wird oder ihr eine Mitteilung 
über den Ausländer zugeht. 

 

 

§ 64 

Datensatz der Ausländerdatei A 

(1) In die Ausländerdatei A sind über jeden Auslän-
der, der in der Datei geführt wird, folgende Daten 
aufzunehmen: 

1. Familienname, 

2. Geburtsname, 

3. Vornamen, 

4. Tag und Ort mit Angabe des Staates der Ge-
burt, 

5. Geschlecht, 

6. Staatsangehörigkeiten, 

7. Aktenzeichen der Ausländerakte, 

8. Hinweis auf andere Datensätze, unter denen 
der Ausländer in der Datei geführt wird. 

(2) Aufzunehmen sind ferner frühere Namen, abwei-
chende Namensschreibweisen, Aliaspersonalien und 
andere von dem Ausländer geführte Namen wie 
Ordens oder Künstlernamen oder der Familienname 
nach deutschem Recht, der von dem im Pass einge-
tragenen Familiennamen abweicht. 

(3) Die Ausländerbehörde kann den Datensatz auf 
die in Absatz 1 genannten Daten beschränken und 
für die in Absatz 2 genannten Daten jeweils einen 
zusätzlichen Datensatz nach Maßgabe des Absatzes 
1 einrichten. 

 

 

§ 65 

Erweiterter Datensatz 
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In die Ausländerdatei A sollen, soweit die dafür er-
forderlichen technischen Einrichtungen bei der Aus-
länderbehörde vorhanden sind, zusätzlich zu den in 
§ 64 genannten Daten folgende Daten aufgenom-
men werden: 

1.  Familienstand, 

2.  gegenwärtige Anschrift, 

3.  frühere Anschriften, 

4.  Ausländerzentralregister-Nummer, 

5.  Angaben zum Pass, Passersatz oder Ausweis-
ersatz: 

a) Art des Dokuments, 

b) Seriennummer, 

c) ausstellender Staat, 

d) Gültigkeitsdauer,  

6.  freiwillig gemachte Angaben zur Religionszuge-
hörigkeit, 

7.  Lichtbild, 

8.  Visadatei-Nummer, 

9.  folgende ausländerrechtliche Maßnahmen je-
weils mit Erlassdatum: 

a) Erteilung und Verlängerung eines Aufent-
haltstitels unter Angabe der Rechtsgrund-
lage des Aufenthaltstitels und einer Befris-
tung sowie einer Bescheinigung über das 
Bestehen des Freizügigkeitsrechts, 

b) Ablehnung eines Antrages auf Erteilung 
oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels, 

c) Erteilung einer Bescheinigung über die 
Aufenthaltsgestattung unter Angabe der 
Befristung, 

d) Anerkennung als Asylberechtigter oder die 
Feststellung, dass die Voraussetzungen 
des § 25 Abs. 2 in Verbindung mit § 60 
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, 
sowie Angaben zur Bestandskraft, 

e) Ablehnung eines Asylantrags oder eines 
Antrages auf Anerkennung als heimatloser 
Ausländer und Angaben zur Bestandskraft, 

f) Widerruf und Rücknahme der Anerken-
nung als Asylberechtigter oder der Fest-
stellung, dass die Voraussetzungen des § 
25 Abs. 2 in Verbindung mit § 60 Abs. 1 
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, 

g) Bedingungen, Auflagen und räumliche Be-
schränkungen, 

h) nachträgliche zeitliche Beschränkungen, 

i) Widerruf und Rücknahme eines Aufent-
haltstitels oder Feststellung des Verlusts 
des Freizügigkeitsrechts nach § 5 Abs. 5 
oder § 6 Abs. 1 des Freizügigkeitsgeset-
zes/ EU, 
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j) sicherheitsrechtliche Befragung nach § 54 

Nr. 6 des Aufenthaltsgesetzes, 

k) Ausweisung, 

l) Ausreiseaufforderung unter Angabe der 
Ausreisefrist, 

m) Androhung der Abschiebung unter Angabe 
der Ausreisefrist, 

n) Anordnung und Vollzug der Abschiebung 
einschließlich der Abschiebungsanordnung 
nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes, 

o) Verlängerung der Ausreisefrist, 

p) Erteilung und Erneuerung einer Bescheini-
gung über die Aussetzung der Abschie-
bung (Duldung) nach § 60a des Auf-
enthaltsgesetzes unter Angabe der Befris-
tung, 

q) Untersagung oder Beschränkung der poli-
tischen Betätigung unter Angabe einer Be-
fristung, 

r) Überwachungsmaßnahmen nach § 54a 
des Aufenthaltsgesetzes, 

s) Erlass eines Ausreiseverbots, 

t) Zustimmung der Ausländerbehörde zur Vi-
sumserteilung, 

u) Befristung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes, 

v) Erteilung einer Betretenserlaubnis nach § 
11 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes unter 
Angabe der Befristung, 

w) Übermittlung von Einreisebedenken im 
Hinblick auf § 5 des Aufenthaltsgesetzes 
an das Ausländerzentralregister, 

x) Übermittlung einer Verurteilung nach § 95 
Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 des Aufent-
haltsgesetzes, 

y) Berechtigung oder Verpflichtung zur Teil-
nahme an Integrationskursen nach den §§ 
43 bis 44a des Aufenthaltsgesetzes, Be-
ginn und erfolgreicher Abschluss der Teil-
nahme an Integrationskursen nach den §§ 
43 bis 44a des Aufenthaltsgesetzes sowie, 
bis zum Abschluss des Kurses, gemeldete 
Fehlzeiten, Abgabe eines Hinweises nach 
§ 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes sowie Kennziffern, die von der Auslän-
derbehörde für die anonymisierte Mittei-
lung der vorstehend genannten Ereignisse 
an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zur Erfüllung seiner Koordinie-
rungs- und Steuerungsfunktion verwendet 
werden, 

z) Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
nach § 39 des Aufenthaltsgesetzes mit 
räumlicher Beschränkung und weiteren 
Nebenbestimmungen, deren Rücknahme 
sowie deren Versagung nach § 40 des 
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Aufenthaltsgesetzes, deren Widerruf nach 
§ 41 des Aufenthaltsgesetzes oder von der 
Ausländerbehörde festgestellte Zustim-
mungsfreiheit. 

 

§ 66 

Datei über Passersatzpapiere 

Über die ausgestellten Reiseausweise für Ausländer, 
Reiseausweise für Flüchtlinge, Reiseausweise für 
Staatenlose, Grenzgängerkarten und Notreiseaus-
weise hat die ausstellende Behörde oder Dienststelle 
eine Datei zu führen. Die Vorschriften über das 
Passregister für deutsche Pässe gelten entspre-
chend. 

 

§ 66 

Datei über Passersatzpapiere 

Über die ausgestellten Reiseausweise für Ausländer, 
Reiseausweise für Flüchtlinge, Reiseausweise für 
Staatenlose, Grenzgängerkarten und Notreiseaus-
weise hat die ausstellende Behörde oder Dienststelle 
eine Datei zu führen. Die Vorschriften über das Pass-
register für deutsche Pässe gelten entsprechend. 

 

§ 67 

Ausländerdatei B 

(1) Die nach § 64 in die Ausländerdatei A aufge-
nommenen Daten sind in die Ausländerdatei B zu 
übernehmen, wenn der Ausländer 

1.  gestorben oder 

2.  aus dem Bezirk der Ausländerbehörde fortge-
zogen 

ist. 

(2) Der Grund für die Übernahme der Daten in die 
Ausländerdatei B ist in der Datei zu vermerken. In 
der Datei ist auch die Abgabe der Ausländerakte an 
eine andere Ausländerbehörde unter Angabe der 
Empfängerbehörde zu vermerken. 

(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 können auch die in 
§ 65 genannten Daten in die Ausländerdatei B über-
nommen werden. 

 

 

§ 68 

Löschung 

(1) In der Ausländerdatei A sind die Daten eines 
Ausländers zu löschen, wenn sie nach § 67 Abs. 1 in 
die Ausländerdatei B übernommen werden. In den 
Fällen, in denen ein Ausländer die Rechtsstellung 
eines Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes erworben hat, sind die Daten 
nach Ablauf von fünf Jahren zu löschen. Die nur aus 
Anlass der Zustimmung zur Visumerteilung aufge-
nommenen Daten eines Ausländers sind zu löschen, 
wenn der Ausländer nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach Ablauf der Geltungsdauer der Zustimmung 
eingereist ist. 

(2) Die Daten eines Ausländers, der ausgewiesen 
oder abgeschoben wurde, sind in der Ausländerdatei 
B zu löschen, wenn die Unterlagen über die Auswei-
sung und die Abschiebung nach § 91 Abs. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes zu vernichten sind. Im Übrigen 
sind die Daten eines Ausländers in der Ausländerda-
tei B zehn Jahre nach Übernahme der Daten zu 
löschen. Im Fall des § 67 Abs. 1 Nr. 1 sollen die 

§ 68 

Löschung 

(1) In der Ausländerdatei A sind die Daten eines Aus-
länders zu löschen, wenn sie nach § 67 Abs. 1 in die 
Ausländerdatei B übernommen werden. In den Fäl-
len, in denen ein Ausländer die Rechtsstellung eines 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes erworben hat, sind die Daten nach 
Ablauf von fünf Jahren zu löschen. Die nur aus An-
lass der Zustimmung zur Visumerteilung aufgenom-
menen Daten eines Ausländers sind zu löschen, 
wenn der Ausländer nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach Ablauf der Geltungsdauer der Zustimmung 
eingereist ist. 

(2) Die Daten eines Ausländers, der ausgewiesen, 
zurückgeschoben oder abgeschoben wurde, sind in 
der Ausländerdatei B zu löschen, wenn die Unterla-
gen über die Ausweisung und die Abschiebung nach 
§ 91 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes zu vernichten 
sind. Im Übrigen sind die Daten eines Ausländers in 
der Ausländerdatei B zehn Jahre nach Übernahme 
der Daten zu löschen. Im Fall des § 67 Abs. 1 Nr. 1 
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Daten fünf Jahre nach Übernahme des Datensatzes 
gelöscht werden. 

 

sollen die Daten fünf Jahre nach Übernahme des 
Datensatzes gelöscht werden. 

 

§ 69 

Visadatei 

(1) Die Auslandsvertretungen führen über die erteil-
ten Visa und Flughafentransitvisa eine Visadatei als 
automatisierte Datei. 

(2) In die Visadatei sind folgende Daten aufzuneh-
men: 

1.  über den Ausländer 

a) Familienname, 

b) Geburtsname, 

c) Vornamen, 

d) Tag und Ort der Geburt, 

e) Staatsangehörigkeit, 

f) Angaben über die Vorlage ge- oder ver-
fälschter Dokumente, 

g) Lichtbild, 

2.  über das Visum 

a) Seriennummer, 

b) Datum der Erteilung, 

c) Geltungsdauer und im Fall eines Transit-
Visums, des Schengen-Visums für die 
Durchreise und eines Flughafentransitvi-
sums die Durchreisefrist, 

d) festgesetzte Gebühr, 

e) Erhebung einer Sicherheitsleistung, 

f) Angaben zum Pass oder Passersatz, in 
welchem das Visum angebracht wurde, 
oder zu einer Ausnahme von der Pass-
pflicht, 

g) Visadatei-Nummer, 

h) das Vorliegen einer Verpflichtungserklä-
rung nach § 66 Abs. 2 oder § 68 Abs. 1 
des Aufenthaltsgesetzes und die Stelle, bei 
der sie gegebenenfalls vorliegt, sowie Na-
me und Anschrift der bei der Beantragung 
benannten Referenzpersonen im Inland. 

(3) Zudem können die Auslandsvertretungen in die 
Visadatei folgende Daten über das Visum aufneh-
men: 

1.  Angaben über die Zustimmung einer Auslän-
derbehörde und über die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zur Visumerteilung, 

2.  Bedingungen, Auflagen und sonstige Beschrän-
kungen sowie den im Visum angegebenen Auf-
enthaltszweck, 

3.  bei Visa für Ausländer, die sich länger als drei 
Monate im Bundesgebiet aufhalten oder darin 
eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, die An-

§ 69 

Visadatei 

(1) Die Auslandsvertretungen führen über die erteil-
ten Visa und Flughafentransitvisa eine Visadatei als 
automatisierte Datei. 

(2) In die Visadatei sind folgende Daten aufzuneh-
men: 

1.  über den Ausländer 

a) Familienname, 

b) Geburtsname, 

c) Vornamen, 

d) Tag und Ort der Geburt, 

e) Staatsangehörigkeit, 

f) Angaben über die Vorlage ge- oder ver-
fälschter Dokumente, 

g) Lichtbild, 

2.  über das Visum 

a) Seriennummer, 

b) Datum der Erteilung, 

c) Geltungsdauer und im Fall eines Transit-
Visums, des Schengen-Visums für die 
Durchreise und eines Flughafentransitvi-
sums die Durchreisefrist, 

d) festgesetzte Gebühr, 

e) Erhebung einer Sicherheitsleistung, 

f) Angaben zum Pass oder Passersatz, in 
welchem das Visum angebracht wurde, 
oder zu einer Ausnahme von der Pass-
pflicht, 

g) Visadatei-Nummer, 

h) das Vorliegen einer Verpflichtungserklä-
rung nach § 66 Abs. 2 oder § 68 Abs. 1 des 
Aufenthaltsgesetzes und die Stelle, bei der 
sie gegebenenfalls vorliegt, sowie Name 
und Anschrift und, soweit vorhanden, 
Geburtsdatum und Geschlecht der bei 
der Beantragung benannten Referenzper-
sonen im Inland. 

(3) Zudem können die Auslandsvertretungen in die 
Visadatei folgende Daten über das Visum aufneh-
men: 

1.  Angaben über die Zustimmung einer Ausländer-
behörde und über die Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit zur Visumerteilung, 

2.  Bedingungen, Auflagen und sonstige Beschrän-
kungen sowie den im Visum angegebenen Auf-
enthaltszweck, 

3.  bei Visa für Ausländer, die sich länger als drei 
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gabe der Rechtsgrundlage. 

(4) Die Daten eines Ausländers und die Daten über 
das Visum sind ein Jahr nach Ablauf der Geltungs-
dauer des ihm zuletzt erteilten Visums oder Transit-
Visums, Schengen- Visums für die Durchreise oder 
Flughafentransitvisums zu löschen. 

 

Monate im Bundesgebiet aufhalten oder darin 
eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, die An-
gabe der Rechtsgrundlage. 

(4) Die Daten eines Ausländers und die Daten über 
das Visum sind ein Jahr nach Ablauf der Geltungs-
dauer des ihm zuletzt erteilten Visums oder Transit-
Visums, Schengen- Visums für die Durchreise oder 
Flughafentransitvisums zu löschen. 

(5) Die Auslandsvertretungen dürfen die in der 
Visadatei aufgenommenen Daten im Einzelfall 
untereinander übermitteln. 

 

§ 70 

Datei über Visaversagungen 

(1) Die Auslandsvertretungen können eine Datei 
über die Versagungen von Visa führen. 

(2) In die Datei dürfen die in § 69 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
Buchstabe f bis h genannten Daten und Angaben 
zum Versagungsgrund aufgenommen werden. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten sind in der Da-
tei zu löschen 

1.  im Fall der Erteilung eines Visums nach Wegfall 
des Versagungsgrundes und 

2.  im Übrigen fünf Jahre nach der letzten Versa-
gung eines Visums. 

 

§ 70 

Datei über Visaversagungen 

(1) Die Auslandsvertretungen können eine Datei über 
die Versagungen von Visa führen. 

(2) In die Datei dürfen die in § 69 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
Buchstabe f bis h genannten Daten und Angaben 
zum Versagungsgrund aufgenommen werden. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten sind in der Datei 
zu löschen 

1.  im Fall der Erteilung eines Visums nach Wegfall 
des Versagungsgrundes und 

2.  im Übrigen fünf Jahre nach der letzten Versa-
gung eines Visums. 

(4) § 69 Abs. 5 gilt entsprechend. 

 

Unterabschnitt 2 
Datenübermittlungen an die Ausländerbehörden 

 

§ 71 

Übermittlungspflicht 

(1) Die 

1.  Meldebehörden, 

2.  Staatsangehörigkeitsbehörden, 

3.  Justizbehörden, 

4.  Bundesagentur für Arbeit und 

5.  Gewerbebehörden 

 

 

sind unbeschadet der Mitteilungspflichten nach § 87 
Abs. 2 und 4 des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet, 
den Ausländerbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
ohne Ersuchen die in den folgenden Vorschriften 
bezeichneten erforderlichen Angaben über perso-
nenbezogene Daten von Ausländern, Amtshandlun-
gen, sonstige Maßnahmen gegenüber Ausländern 
und sonstige Erkenntnisse über Ausländer mitzutei-
len. Die Daten sind an die für den Wohnort des Aus-
länders zuständige Ausländerbehörde, im Fall meh-
rerer Wohnungen an die für die Hauptwohnung zu-
ständige Ausländerbehörde zu übermitteln. Ist die 
Hauptwohnung unbekannt, sind die Daten an die für 

§ 71 

Übermittlungspflicht 

(1) Die 

1.  Meldebehörden, 

2.  Passbehörden, 

3.  Ausweisbehörden 

24.  Staatsangehörigkeitsbehörden, 

35.  Justizbehörden, 

46.  Bundesagentur für Arbeit und 

57.  Gewerbebehörden 

sind unbeschadet der Mitteilungspflichten nach § 87 
Abs. 2 und, 4 und 5 des Aufenthaltsgesetzes ver-
pflichtet, den Ausländerbehörden zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben ohne Ersuchen die in den folgenden Vor-
schriften bezeichneten erforderlichen Angaben über 
personenbezogene Daten von Ausländern, Amts-
handlungen, sonstige Maßnahmen gegenüber Aus-
ländern und sonstige Erkenntnisse über Ausländer 
mitzuteilen. Die Daten sind an die für den Wohnort 
des Ausländers zuständige Ausländerbehörde, im 
Fall mehrerer Wohnungen an die für die Hauptwoh-
nung zuständige Ausländerbehörde zu übermitteln. 
Ist die Hauptwohnung unbekannt, sind die Daten an 
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den Sitz der mitteilenden Behörde zuständige Aus-
länderbehörde zu übermitteln. 

(2) Bei Mitteilungen nach den §§ 71 bis 76 dieser 
Verordnung sind folgende Daten des Ausländers, 
soweit sie bekannt sind, zu übermitteln: 

1.  Familienname, 

2.  Geburtsname, 

3.  Vornamen, 

4.  Tag, Ort und Staat der Geburt, 

5.  Staatsangehörigkeiten, 

6.  Anschrift. 

 

die für den Sitz der mitteilenden Behörde zuständige 
Ausländerbehörde zu übermitteln. 

(2) Bei Mitteilungen nach den §§ 71 bis 76 dieser 
Verordnung sind folgende Daten des Ausländers, 
soweit sie bekannt sind, zu übermitteln: 

1.  Familienname, 

2.  Geburtsname, 

3.  Vornamen, 

4.  Tag, Ort und Staat der Geburt, 

5.  Staatsangehörigkeiten, 

6.  Anschrift. 

 

§ 72 

Mitteilungen der Meldebehörden 

(1) Die Meldebehörden teilen den Ausländerbehör-
den mit 

1. die Anmeldung, 

2. die Abmeldung, 

3. die Änderung der Hauptwohnung, 

4. die Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhe-
bung der Ehe, die Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft, 

 

 

5. die Namensänderung, 

6. die Änderung oder Berichtigung des staatsan-
gehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses, 

7. die Geburt und 

8. den Tod  

eines Ausländers. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind zusätzlich zu 
den in § 71 Abs. 2 bezeichneten Daten zu übermit-
teln: 

1. bei einer Anmeldung 

a) Doktorgrad, 

b)Geschlecht, 

c) Familienstand, 

d) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Famili-
ennamen, Tag der Geburt und Anschrift, 

e) Tag des Einzugs, 

f) frühere Anschrift, 

g) Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mit 
Seriennummer, Angabe der ausstellenden 
Behörde und Gültigkeitsdauer, 

2.  bei einer Abmeldung 

a) Tag des Auszugs, 

§ 72 

Mitteilungen der Meldebehörden 

(1) Die Meldebehörden teilen den Ausländerbehör-
den mit 

1. die Anmeldung, 

2. die Abmeldung, 

3. die Änderung der Hauptwohnung, 

4. die Eheschließung oder die Begründung 
einer Lebenspartnerschaft, die Scheidung, 
Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe, 
die Aufhebung der Lebenspartnerschaft, 

5. die Namensänderung, 

6. die Änderung oder Berichtigung des staatsan-
gehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses, 

7. die Geburt und 

8. den Tod  

eines Ausländers. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind zusätzlich zu 
den in § 71 Abs. 2 bezeichneten Daten zu übermit-
teln: 

1. bei einer Anmeldung 

a) Doktorgrad, 

b)Geschlecht, 

c) Familienstand, 

d) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Famili-
ennamen, Tag der Geburt und Anschrift, 

e) Tag des Einzugs, 

f) frühere Anschrift, 

g) Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mit 
Seriennummer, Angabe der ausstellenden 
Behörde und Gültigkeitsdauer, 

2.  bei einer Abmeldung 

a) Tag des Auszugs, 

b) neue Anschrift, 

3. bei einer Änderung der Hauptwohnung 



 52
b) neue Anschrift, 

3. bei einer Änderung der Hauptwohnung 

die bisherige Hauptwohnung, 

4. bei einer Scheidung, Nichtigerklärung oder Auf-
hebung einer Ehe oder bei einer Aufhebung der 
Lebenspartnerschaft 

den Tag und Grund der Beendigung der Ehe 
oder der Lebenspartnerschaft, 

 

 

 

 

5. bei einer Namensänderung 

den bisherigen und den neuen Namen, 

6. bei einer Änderung des staatsangehörigkeits-
rechtlichen Verhältnisses 

die bisherige und die neue oder weitere Staatsange-
hörigkeit, 

7. bei Geburt 

a) Geschlecht, 

b) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Famili-
ennamen, Tag der Geburt und Anschrift, 

8. bei Tod 

den Sterbetag. 

 

die bisherige Hauptwohnung, 

4. bei einer Eheschließung oder Begründung 
einer Lebenspartnerschaft 

der Tag der Eheschließung oder der Begrün-
dung der Lebenspartnerschaft sowie 

4a. bei einer Scheidung, Nichtigerklärung oder 
Aufhebung einer Ehe oder bei einer Aufhe-
bung der Lebenspartnerschaft 

der Tag und Grund der Beendigung der Ehe 
oder der Lebenspartnerschaft, 

5. bei einer Namensänderung 

denr bisherigen und denr neuen Namen, 

6. bei einer Änderung des staatsangehörigkeits-
rechtlichen Verhältnisses 

die bisherige und die neue oder weitere Staatsange-
hörigkeit, 

7. bei Geburt 

a) Geschlecht, 

b) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Famili-
ennamen, Tag der Geburt und Anschrift, 

8. bei Tod 

den der Sterbetag. 

 

 § 72a  
Mitteilungen der Pass- und Ausweisbehörden 

(1) Die Passbehörden teilen den Ausländerbe-
hörden die Einziehung eines Passes nach § 12 
Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Nr. 2 des Passge-
setzes wegen des Verlustes der deutschen 
Staatsangehörigkeit mit. 

(2) Die Ausweisbehörden teilen den Ausländer-
behörden die Einziehung eines Personalauswei-
ses nach den Personalausweisgesetzen der Län-
der wegen des Verlustes der deutschen Staats-
angehörigkeit mit. 

§ 73 

Mitteilungen der Staatsangehörigkeits- und Be-
scheinigungsbehörden nach § 15 des Bundes-
vertriebenengesetzes 

(1) Die Staatsangehörigkeitsbehörden teilen den 
Ausländerbehörden mit  

1.  den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
durch den Ausländer,  

2.  die Feststellung der Rechtsstellung als Deut-
scher ohne deutsche Staatsangehörigkeit,  

3.  den Verlust der Rechtsstellung als Deutscher 
und  
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4.  die Feststellung, dass eine Person zu Unrecht 

als Deutscher, fremder Staatsangehöriger oder 
Staatenloser geführt worden ist. 

Die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 entfällt bei Perso-
nen, die mit einem Aufnahmebescheid nach dem 
Bundesvertriebenengesetz eingereist sind. 

(2) Die Bescheinigungsbehörden nach § 15 des 
Bundesvertriebenengesetzes teilen den Ausländer-
behörden die Ablehnung der Ausstellung einer Be-
scheinigung nach $ 15 Abs. 1 oder 2 des Bundes-
vertriebenegesetzes mit. 

 

§ 74 

Mitteilungen der Justizbehörden 

(1) Die Strafvollstreckungsbehörden teilen den Aus-
länderbehörden mit  

1.  den Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewäh-
rung,  

2.  den Widerruf der Zurückstellung der Strafvoll-
streckung. 

(2) Die Strafvollzugsbehörden teilen den Ausländer-
behörden mit  

1.  den Antritt der Auslieferungs-, Untersuchungs- 
und Strafhaft,  

2.  die Verlegung in eine andere Justizvollzugsan-
stalt,  

3.  die vorgesehenen und festgesetzten Termine 
für die Entlassung aus der Haft. 

 

 

§ 75 

Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit teilt den Ausländerbe-
hörden die Zustimmung zur Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach § 39 des Aufenthaltsgesetzes oder 
einer Grenzgängerkarte, deren Versagung nach § 40 
des Aufenthaltsgesetzes, den Widerruf nach § 41 
des Aufenthaltsgesetzes und die Rücknahme einer 
Zustimmung mit. 

 

 

 

§ 76 

Mitteilungen der Gewerbebehörden  

Die für die Gewerbeüberwachung zuständigen Be-
hörden teilen den Ausländerbehörden mit 

1.  Gewerbeanzeigen,  

2.  die Erteilung einer gewerberechtlichen Erlaub-
nis,  

3.  die Rücknahme und den Widerruf einer gewer-
berechtlichen Erlaubnis,  

4.  die Untersagung der Ausübung eines Gewerbes 
sowie die Untersagung der Tätigkeit als Vertre-
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tungsberechtigter eines Gewerbetreibenden 
oder als mit der Leitung eines Gewerbebetrie-
bes beauftragte Person. 

 

Kapitel 6 

Ordnungswidrigkeiten 

 

 

§ 77 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 5 des 
Aufenthaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 56 Nr. 1 bis 3 oder 4 einen Antrag 
nicht oder nicht rechtzeitig stellt, 

2. entgegen § 56 Nr. 5 eine Anzeige nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erstattet oder 

3. entgegen § 56 Nr. 6 oder 7 oder § 57 eine dort 
genannte Urkunde nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt. 

 

§ 77 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 5 7des 
Aufenthaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 38c eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
macht,  

12. entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 4 einen 
Antrag nicht oder nicht rechtzeitig stellt, 

23. entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 5 oder Abs. 2 Satz 1 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet oder  

34. entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 oder § 57 
eine dort genannte Urkunde nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt. 

 

§ 78 

Verwaltungsbehörden im Sinne des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten wird bei Ordnungswidrig-
keiten nach § 98 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes, 
wenn sie bei der Einreise oder der Ausreise began-
gen werden, und nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 des Aufent-
haltsgesetzes auf die Bundespolizeiämter übertra-
gen, soweit nicht die Länder im Einvernehmen mit 
dem Bund Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzel-
dienstes mit eigenen Kräften wahrnehmen. 

 

§ 78 

Verwaltungsbehörden im Sinne des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten wird bei Ordnungswidrig-
keiten nach § 98 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes, 
wenn sie bei der Einreise oder der Ausreise began-
gen werden, und nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 3 des Auf-
enthaltsgesetzes auf die Bundespolizeiämter über-
tragen, soweit nicht die Länder im Einvernehmen mit 
dem Bund Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzel-
dienstes mit eigenen Kräften wahrnehmen. 

 

Kapitel 7 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

 

§ 79 

Anwendung auf Freizügigkeitsberechtigte 

Die in Kapitel 2 Abschnitt 1, Kapitel 3, § 56, Kapitel 5 
sowie in den §§ 80 bis 82 enthaltenen Regelungen 
finden auch Anwendung auf Ausländer, deren 
Rechtsstellung durch das Freizügigkeitsgesetz/EU 
geregelt ist. 

 

 

§ 80 § 80 
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Übergangsvorschriften für die Verwendung von 
Vordrucken nach Inkrafttreten dieser Verordnung 

Für die Ausstellung  

1. eines Reiseausweises für Ausländer kann das in 
Anlage D4b abgedruckte Muster,  

2. eines Reiseausweises für Staatenlose kann der 
bisherige Vordruck für den Reiseausweis für Staa-
tenlose nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes vom 18. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 2983), die zuletzt durch das 
Gesetz vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) 
geändert worden ist,  

3. eines Reiseausweises für Flüchtlinge kann der 
bisherige Vordruck für den Reiseausweis für Flücht-
linge nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes,  

4. einer Grenzgängerkarte kann der bisherige Vor-
druck für die Grenzgängerkarte nach § 14 Abs. 1 Nr. 
2 der Verordnung zur Durchführung des Ausländer-
gesetzes und  

5. einer Aufenthaltsgestattung kann der bisherige 
Vordruck für die Aufenthaltsgestattung jeweils bis 
zum 31. Dezember 2005 weiter verwendet werden. 

 

Übergangsvorschriften für die Verwendung von 
Vordrucken 

Für die Ausstellung einer Aufenthaltskarte nach 
§ 5 Abs. 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU kann 
bis zum 31. Dezember 2007 der bisherige Vor-
druck für die Aufenthaltserlaubnis-EU weiterver-
wendet werden. Auf der ersten Seite des Vor-
drucks sind bei der Verwendung des in Satz 1 
genannten Vordrucks die vorgedruckten Wörter 
„Aufenthaltserlaubnis – EU*“ und „Aufenthaltser-
laubnis*“ zu streichen, und es ist der Vermerk 
anzubringen: „Aufenthaltskarte für Familienan-
gehörige eines Unionsbürgers oder eines Staats-
angehörigen eines EWR-Staates“. Für die Aus-
stellung einer Grenzgängerkarte nach § 12 kön-
nen die in Anlage D5 abgedruckten Muster bis 
zum 31.12.2007 verwendet werden; die Angabe 
„Diese Grenzgängerkarte gilt nur in Verbindung 
mit" darf in diesem Fall nicht gestrichen werden. 
Für die Ausstellung von Reiseausweisen für Aus-
länder, Flüchtlinge und Staatenlose dürfen die 
bisherigen Vordrucke nach den Anlagen D4a, D7 
und D8 bis zum … [einsetzen: letzter Tag des 
Kalendermonats zwei Monate nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach Artikel 10 Abs. 1] weiter 
verwendet werden. Für die Ausstellung von vor-
läufigen Reiseausweisen für Ausländer, Flücht-
linge und Staatenlose dürfen die bisherigen Vor-
drucke nach den Anlagen D4a, D7 und D8 bis 
zum … [einsetzen: letzter Tag des Kalendermo-
nats zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach Artikel 10 Abs. 1] weiter verwendet wer-
den. Die jeweiligen Aufkleber mit Personendaten 
von Kindern sind nicht mehr zu verwenden. 

 

§ 81 

Weitergeltung von nach bisherigem Recht aus-
gestellten Passersatzpapieren 

(1) Nach Inkrafttreten dieser Verordnung behalten 
die auf Grund des vor dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung geltenden Rechts ausgestellten  

1.  Reiseausweise für Flüchtlinge nach § 14 Abs. 2 
Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des Aus-
ländergesetzes und Reiseausweise für Staaten-
lose nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes,  

2.  Grenzgängerkarten nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 der 
Verordnung zur Durchführung des Ausländerge-
setzes in Verbindung mit § 19 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes und  

3.  Eintragungen in Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5) 
und Standardreisedokumente für die Rückführung 
(§ 1 Abs. 8) für den jeweiligen Gültigkeitszeitraum 
ihre Geltung. 

 

 

 

§ 81 

Weitergeltung von nach bisherigem Recht aus-
gestellten Passersatzpapieren 

(1) Nach Inkrafttreten dieser Verordnung Es be-
halten die auf Grund des vor dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung zum Zeitpunkt der Ausstellung 
geltenden Rechts ausgestellten  

1.  Reiseausweise für Flüchtlinge nach § 14 Abs. 2 
Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des Aus-
ländergesetzes und Reiseausweise für Staatenlo-
se nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes,  

2.  Grenzgängerkarten nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 der 
Verordnung zur Durchführung des Ausländerge-
setzes in Verbindung mit § 19 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes und, 

3.  Eintragungen in Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5) 
und Standardreisedokumente für die Rückführung 
(§ 1 Abs. 8) für den jeweiligen Gültigkeitszeit-
raum ihre Geltung,  

4.  Reiseausweise für Ausländer, die nach dem in 
Anlage D4b abgedruckten Muster ausgestellt 
wurden, 

5. Reiseausweise für Ausländer, die nach dem in 
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(2) Zudem gelten weiter die auf Grund des vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Rechts 
ausgestellten oder erteilten  

1.  Reisedokumente nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes in Verbindung mit den §§ 15 bis 18 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes als Reiseausweise für Ausländer nach dieser 
Verordnung,  

2.  Reiseausweise als Passersatz, die Ausländern 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung zur Durch-
führung des Ausländergesetzes in Verbindung mit 
§ 20 der Verordnung zur Durchführung des Aus-
ländergesetzes ausgestellt wurden, als Notreise-
ausweise nach dieser Verordnung,  

3.  Befreiungen von der Passpflicht in Verbindung 
mit der Bescheinigung der Rückkehrberechtigung 
nach § 24 der Verordnung zur Durchführung des 
Ausländergesetzes auf dem Ausweisersatz nach 
§ 39 Abs. 1 des Ausländergesetzes als Notreise-
ausweise nach dieser Verordnung, auf denen 
nach dieser Verordnung die Rückkehrberechti-
gung bescheinigt wurde,  

4.  Passierscheine nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes, die nach § 21 Abs. 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes an Flug-
personal ausgestellt wurden, und Land-
gangsausweise nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes, die nach § 21 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Ausländergesetzes an Be-
satzungsmitglieder eines in der See- oder Küs-
tenschifffahrt oder in der Rhein-Seeschifffahrt ver-
kehrenden Schiffes ausgestellt wurden, als Pas-
sierscheine und zugleich als Notreiseausweise 
nach dieser Verordnung und  

5.  Grenzkarten, die bisher nach den Voraussetzun-
gen ausgestellt wurden, die in Artikel 7 Abs. 2, Ar-
tikel 13 Abs. 2, Artikel 28 Abs. 1 und Artikel 32 
Abs. 2 des Anhangs I zum Abkommen vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ande-
rerseits über die Freizügigkeit genannt sind, als 

Anlage D4a abgedruckten Muster mit einem 
Gültigkeitszeitraum von mehr als einem Jahr 
ausgestellt wurden, 

6. Reiseausweise für Staatenlose, die nach dem 
in Anlage D8 abgedruckten Muster mit einem 
Gültigkeitszeitraum von mehr als einem Jahr 
ausgestellt wurden 

7.  Reiseausweise für Flüchtlinge, die nach dem 
in Anlage D7 abgedruckten Muster mit einem 
Gültigkeitszeitraum von mehr als einem Jahr 
ausgestellt wurden und 

8. Grenzgängerkarten, die nach dem in Anlage 
D5 abgedruckten Muster ausgestellt wurden, 

für den jeweiligen Gültigkeitszeitraum ihre Gel-
tung. 

(2) Zudem gelten weiter die auf Grund des vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Rechts 
ausgestellten oder erteilten  

1.  Reisedokumente nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes in Verbindung mit den §§ 15 bis 18 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes als Reiseausweise für Ausländer nach dieser 
Verordnung,  

2.  Reiseausweise als Passersatz, die Ausländern 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung zur Durch-
führung des Ausländergesetzes in Verbindung mit 
§ 20 der Verordnung zur Durchführung des Aus-
ländergesetzes ausgestellt wurden, als Notreise-
ausweise nach dieser Verordnung,  

3.  Befreiungen von der Passpflicht in Verbindung mit 
der Bescheinigung der Rückkehrberechtigung 
nach § 24 der Verordnung zur Durchführung des 
Ausländergesetzes auf dem Ausweisersatz nach 
§ 39 Abs. 1 des Ausländergesetzes als Notreise-
ausweise nach dieser Verordnung, auf denen 
nach dieser Verordnung die Rückkehrberechti-
gung bescheinigt wurde,  

4.  Passierscheine nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Ausländergeset-
zes, die nach § 21 Abs. 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes an Flugper-
sonal ausgestellt wurden, und Landgangsauswei-
se nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung zur 
Durchführung des Ausländergesetzes, die nach § 
21 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Ausländergesetzes an Besatzungsmit-
glieder eines in der See- oder Küstenschifffahrt 
oder in der Rhein-Seeschifffahrt verkehrenden 
Schiffes ausgestellt wurden, als Passierscheine 
und zugleich als Notreiseausweise nach dieser 
Verordnung und  

5.  Grenzkarten, die bisher nach den Voraussetzun-
gen ausgestellt wurden, die in Artikel 7 Abs. 2, Ar-
tikel 13 Abs. 2, Artikel 28 Abs. 1 und Artikel 32 
Abs. 2 des Anhangs I zum Abkommen vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft anderer-
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Grenzgängerkarten nach dieser Verordnung. 

(3) Der Gültigkeitszeitraum, der räumliche Geltungs-
bereich und der Berechtigungsgehalt der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Ausweise bestimmt sich 
nach den jeweils in ihnen enthaltenen Einträgen 
sowie dem Recht, das zum Zeitpunkt der Ausstel-
lung des jeweiligen Ausweises galt. 

(4) Die Entziehung der in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Ausweise und die nachträgliche Eintragung 
von Beschränkungen richten sich ausschließlich 
nach den Vorschriften dieser Verordnung. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Auswei-
se können von Amts wegen entzogen werden, wenn 
dem Ausländer anstelle des bisherigen Ausweises 
ein Passersatz oder Ausweisersatz nach dieser Ver-
ordnung ausgestellt wird, dessen Berechtigungsge-
halt demjenigen des bisherigen Ausweises zumin-
dest entspricht, und die Voraussetzungen für die 
Ausstellung des neuen Passersatzes oder Ausweis-
ersatzes vorliegen. Anstelle der Einziehung eines 
Ausweisersatzes, auf dem die Rückkehrberechti-
gung bescheinigt war, kann bei der Neuausstellung 
eines Notreiseausweises die Bescheinigung der 
Rückkehrberechtigung auf dem Ausweisersatz amt-
lich als ungültig vermerkt und der Ausweisersatz 
dem Ausländer belassen werden. Absatz 4 bleibt 
unberührt. 

(6) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten, von deutschen Behörden ausgestellten Passer-
satzpapiere verlieren nach Ablauf von einem Monat 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung ihre Gültigkeit. 

 

seits über die Freizügigkeit genannt sind, als 
Grenzgängerkarten nach dieser Verordnung. 

(3) Der Gültigkeitszeitraum, der räumliche Geltungs-
bereich und der Berechtigungsgehalt der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Ausweise bestimmt sich 
nach den jeweils in ihnen enthaltenen Einträgen so-
wie dem Recht, das zum Zeitpunkt der Ausstellung 
des jeweiligen Ausweises galt. 

(4) Die Entziehung der in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Ausweise und die nachträgliche Eintragung 
von Beschränkungen richten sich ausschließlich 
nach den Vorschriften dieser Verordnung. Hat ein 
Vordruck nach dem Absatz 1 Nr. 1 und 2 sowie 
nach Absatz 2 seine Gültigkeit behalten, darf er 
dennoch nicht mehr für eine Verlängerung ver-
wendet werden. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ausweise 
können von Amts wegen entzogen werden, wenn 
dem Ausländer anstelle des bisherigen Ausweises 
ein Passersatz oder Ausweisersatz nach dieser Ver-
ordnung ausgestellt wird, dessen Berechtigungsge-
halt demjenigen des bisherigen Ausweises zumin-
dest entspricht, und die Voraussetzungen für die 
Ausstellung des neuen Passersatzes oder Ausweis-
ersatzes vorliegen. Anstelle der Einziehung eines 
Ausweisersatzes, auf dem die Rückkehrberechtigung 
bescheinigt war, kann bei der Neuausstellung eines 
Notreiseausweises die Bescheinigung der Rückkehr-
berechtigung auf dem Ausweisersatz amtlich als 
ungültig vermerkt und der Ausweisersatz dem Aus-
länder belassen werden. Absatz 4 bleibt unberührt. 

(6) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten, von deutschen Behörden ausgestellten Passer-
satzpapiere verlieren nach Ablauf von einem Monat 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung ihre Gültigkeit. 

 

§ 82 

Übergangsregelung zur Führung von Ausländer-
dateien 

(1) Bis zum 31. Dezember 2004 gespeicherte Anga-
ben zu ausländerrechtlichen Maßnahmen und Ent-
scheidungen bleiben auch nach Inkrafttreten des 
Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU in der Ausländerdatei gespeichert. Nach dem 
Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz/EU 
zulässige neue Maßnahmen und Entscheidungen 
sind erst zu speichern, wenn diese im Einzelfall ge-
troffen werden. 

(2) Ausländerbehörden können bis zum 31. Dezem-
ber 2005 Maßnahmen und Entscheidungen, für die 
noch keine entsprechenden Kennungen eingerichtet 
sind, unter bestehenden Kennungen speichern. Es 
dürfen nur Kennungen genutzt werden, die sich auf 
Maßnahmen und Entscheidungen beziehen, die ab 
dem 1. Januar 2005 nicht mehr getroffen werden. 

(3) Die Ausländerbehörden haben beim Datenabruf 
der jeweiligen Maßnahme oder Entscheidung festzu-
stellen, ob diese nach dem bisherigen Recht oder 
auf Grund des Aufenthaltsgesetzes oder des Freizü-
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gigkeitsgesetzes/ EU erfolgt ist. 

(4) Die Ausländerbehörden sind verpflichtet, die 
nach Absatz 2 gespeicherten Daten spätestens am 
31. Dezember 2005 auf die neuen Speichersachver-
halte umzuschreiben. 

 

 § 82a 

Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens 
des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und 
asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen  
Union 

Angaben zu den mit dem Gesetz zur Umsetzung 
aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 
Europäischen Union neu geschaffenen Speicher-
sachverhalten werden in den Ausländerdateien 
gespeichert, sobald hierfür die informationstech-
nischen Voraussetzungen geschaffen worden 
sind, spätestens jedoch sechs Monate nach In-
krafttreten dieses Gesetzes. Soweit bis dahin die 
Angaben noch nicht gespeichert worden sind, 
sind die Ausländerbehörden verpflichtet, unver-
züglich ihre Speicherung nachzuholen. 

 

§ 83 

Erfüllung ausweisrechtlicher Verpflichtungen 

Sofern die Voraussetzungen der Pflicht zur Vorlage 
nach § 57 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung erfüllt sind, hat der Ausländer die ge-
nannten Papiere , die er zu diesem Zeitpunkt bereits 
besaß, nach dieser Vorschrift nur auf Verlangen der 
Ausländerbehörde oder dann vorzulegen, wenn er 
bei der Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel, eine 
Duldung oder einen deutschen Passersatz beantragt 
oder erhält oder eine Anzeige nach § 56 Nr. 5 erstat-
tet. Auf Grund anderer Vorschriften bestehende 
Rechtspflichten bleiben unberührt. 

 

 § 84 

Beginn der Anerkennung von  
Forschungseinrichtungen 

Anträge auf die Anerkennung von Forschungs-
einrichtungen werden ab dem … [einsetzen Da-
tum des ersten Tages des vierten auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats] bearbeitet. 

Die Anlagen B und C werden geändert.  

 


